
Gxtra- Aeilage
zum Amtsblatt der Königlichen Negierung zu Düsseldorf.

Düsseldorf, den 10. Februar 1872.

PoN-Reglement vom 30. November 1871.

Äus Grund der Vorschrift des H 5V des Gesetzes Wer das Postwesen des Deutschen Reiches vom 23. Oktober
1871 wird nachstehendes Reglement, dessen Bestimmungen bei Benutzung der Posten zu Versendungen und Reisen
als ein Bestandtheil des zwischen dem Absender oder Reisenden einerseits und der Reichs-Postverwaltung anderer¬

seits eingegangenen Vertrages zu erachten sind, zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Erster Abschnitt.

VersendungderBriefe, Gelder und Päckereien.
Allgemeine Beschaffenheitder Postsendungen.

ZI. 1. Die Briefe, Gelder und Päckereien müssen

nach den nachfolgenden Bestimmungen gehörig adressirt,

bz. gezeichnet (signirt), und haltbar verpackt und ver¬
schlossen sein.

II. Es beträgt das Maximal-Gewicht:
eines Briefes 250 Grammen,

einer Drucksache 1 Pfund,

einer Waarenprobe 250 Grammen,

eines Packets (einer Kiste, eines Fasses u. s. w.)

100 Pfund. Adresse.
§ 2. I. Die Adresse muß den Bestimmungsort

und den Adressaten so bestimmt bezeichnen, daß jeder

Ungewißheit vorgebeugt wird.
II. Dies gilt auch bei solchen mit ,,xosts rsstauts"

bezeichneten Gegenständen, für welche die Post Garantie

zu leisten hat. Bei anderen Gegenständen mit dem Ver¬

merk „xosts restautö" darf, statt des Namens des

Adressaten-, eine Angabe in Buchstaben oder Ziffern an¬

gewendet sein. Außenseite.

§ 3. I. Außer den, auf die Beförderung oder Be¬

stellung einer Sendung bezüglichen Angaben darf noch

der Name oder die Firma des Absenders, sonst aber

soll keine, einer brieflichen Mittheilung gleich zu achtende

Notiz auf der Außenseite enthalten sein. Wegen der

weiter zulässigen Angaben bei Korrespondenzkarten, bei

Waarenproben und bei Postanweisungen siehe 88 14,
16 und 18.

II. Die Freimarken sind soweit als thunlich in die

obere rechte Ecke der Adreßseite zu kleben.
Begleitbrief bei Packeten.

§ 4. I. Der Begleitbrief kann entweder aus einem

förmlich verschlossenen Briefe, der weder mit Geld noch

mit sonstigen Gegenständen von Werth beschwert sein

darf, oder aus einer Korrespondenzkarte oder sonstigen

bloßen Adresse bestehen, welche aus Cartonpapier oder

mindestens aus einem Vietelbogen Papier hergestellt
fein muß.

Erfordernisse eine« Begleitbriefes.

8 5. I. Auf dem Begleitbriefe muß die äußere

Beschaffenheit der Sendung (eine Kiste bloß, eine Kiste
in Leinen, ein Faß u. s. w.) bezeichnet und, wenn der

Werth angegeben wird, auch die Werthangabe enthalten

sein. Wegen der rekommandirten Packete siehe 8 l 7 Abs. I.

II. Die Begleitbriefe zu Packeten mit Werthangabe

müssen mit einem Abdruck desjenigen Petschafts in Siegel¬
lack versehen werden, welches zur Versiegelung des PacketS
benutzt i.st.

III Die Begleitbriefe zu Packeten ohne Werth¬

angabe brauchen mit einem Siegel- oder Stempelabdruck
überhaupt nicht verschen zu werden.

MehrerePackete zu einem Begleitbriefe.

8 6. I. Zu einem Begleitbriefe können zwar meh¬

rere Packete gehören, jedoch nicht zugleich Packete mit
und solche ohne Werthangabe.

II. Gehören mehrere Packete mit Werthangabe zu

einem Begleitbriefe, so muß auf demselben der Werth
eines jeden Packets besonders angegeben sein.

Bezeichnung.

muß

Bezeichnung.

8 7. I. Die Bezeichnung (Signatur) eines Packets

^ die wesentlichen Angaben der Adresse enthalten, so

daß nöthigenfalls das Packet auch ohne den Begleitbrief
bestellt werden kann.

II. Die Signatur muß haltbar sein; dieselbe muß

thunlichst unmittelbar auf der Verpackung angebracht

werden. Ist solches nicht möglich, so sind Fahnen von
Pappe, Pergamentpapier, Holz oder sonstigem festem
Material zu benutzen.

III. Wenn die Signatur nicht auf die Sendung

selbst, sondern auf ein Stück Papier geschrieben wird, so

muß dieses der ganzen Fläche nach aufgeklebt werden.
Werthangabc. - ^'

, § 8. I. Wenn der Werth einer Sendung ange-

I geben werden soll, so muß derselbe bei Briefen auf der
1



Adresse, und bei anderen Sendungen sowohl auf der

Adresse des Begleitbriefes, als auf dem dazu gehörigen

Packete bei der Signatur, ersichtlicht gemacht werden.
II. Die Angabe des Werths einer Sendung hat in

der gesetzlichen Münzwährung zu erfolgen. Der ange¬

gebene Betrag soll den gemeinen Werth der Sendung
nicht übersteigen. Besteht eine Sendung aus fremden
Geldsorten oder aus Goldmünzen, so hat der Aufgeber
die Reduktion vorzunehmen und darnach den Werth der

Sendung auf der Adresse auszudrücken.

III. Bei der Versendung von courshabenden Pa¬

pieren und Dokumenten ist der Courswerth, welchen die¬

selben zur Zeit der Einlieferung haben, bei der Versen¬

dung von hypothekarischen Papieren, Wechseln und ähn¬
lichen Dokumenten derjenige Betrag anzugeben, welcher

zur Erlangung einer rechtsgültigen neuen Ausfertigung

des Dokuments, oder zur Beseitigung der aus dein Ver¬

luste entstehenden Hindernisse, die verbriefte Forderung

einzuziehen, voraussichtlich zu verwenden sein würde. Ist

aus der Werthangabe zu ersehen, daß dieselbe den vor¬

stehenden Regeln nicht entspricht, so kann die Sendung

zur Berichtigung zurückgegeben werden. Ist letzteres

aber auch nicht geschehen, so darf dennoch aus einer

irrthümlich zu hohen Werthangäbe ein Anspruch auf Er¬

stattung des entsprechenden Theiles der Versicherungs-

gebühr nicht hergeleitet werden.
IV. Entnahme von PostVorschuß gilt nicht als Werth¬

angabe. Es wird daher für Sendungen mit Postvor-

schüssen eine Vcrsicherungsgebühr neben der Postvorschuß¬

gebühr nur dann erhoben, wenn neben der Angabe des

Vorschusses auf der Sendung ausdrücklich ein Werth an¬

gegeben ist.

V. Ueber Sendungen mit Werthangabe wird dem

Absender ein Einlieferungsschein ertheilt.

Verpackung.

§ 9. I. Die Verpackung der Sendungen mutz nach

Maßgabe der Transportstrccke, des Umfanges der Sen¬

dung und der Beschaffenheit des Inhalts haltbar und

sichernd eingerichtet sein.

II. Bei Gegenständen von geringerem Werthe, welche

nicht unter DrÄck leiden, und nicht Fett oder Feuchtig¬
keit absetzen, ferner bei Acten- oder Schriftensendungen,

genügt bei einem Gewichte bis zu ungefähr sechs Pfund,

wenn die Dauer des Transports verhältnißmäßig kurz

ist, eine Hülle von Packpapier mit angemessener Ver¬
schnürung.

UI. Auf größere Entfernungen zu versendende, oder

schwerere Gegenstände müssen, insofern nicht der Inhalt

und Umfang eine andere festere Verpackung erfordern,

mindestens in mehrfachen Umschlägen von starkem Pack¬

papier verpackt sein.

IV. Sendungen von bedeutendcrem Werthe, insbe¬

sondere solche, welche durch Nässe, Reibung oder Druck

leicht Schaden leiden, z. B. Spitzen, Scidenwaaren :c.,

müssen nach Maßgabe ihres Werths, Umfangs und Ge¬

wichts in genügend sicherer Weise in Wachsleinwand,

Pappe in gut beschaffenen, nach Umständen mit Leinen

überzogenen Kisten :c. verpackt sein.
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V Sendungen mit einem Inhalte, welcher anderen

Postsendungen schädlich werden könnte, müssen so verpackt

sein, daß eine solche Beschädigung fern gehalten wird.

Fässer mit Flüssigkeiten müssen mit starken Reifen ver¬
sehen sein. Kleinere mit Flüssigkeiten angefüllte Gefäße

i Flaschen, Krüge w.) sind noch besonders in festen Kisten,
Kübeln oder Körben zu verwahren.

VI Wenn in Folge fehlerhafter Verpackung einer

Sendung während des Transports eine neue Verpackung

nöthig wird, so werden die Kosten dafür von dem Adres¬
saten eingezogen, demselben aber erstattet, wenn der Ab¬

sender oie Entrichtung nachträglich übernimmt.
Verschluß.

§ 10. I. Der Verschluß einer jeden Postsendung

muß haltbar und so eingerichtet sein, daß ohne Beschä¬

digung oder Eröffnung desselben dem Inhalte nicht bei¬

zukommen ist.

II. Bei Briefen nach Gegenden unter heißen Him¬
melsstrichen darf zum Verschluß Siegellack oder ein an¬

deres, durch Wärme sich auflösendes Material nicht be¬

nutzt werden.

III. Bei Packeten mit Werthangabc hat die Be¬

festigung der Schlüsse stets durch Siegellall mit Abdruck

eines ordentlichen Petschaftes stattzufinden.

IV. Bei Palleten ohne Wcrthangabe kann von

einem Verschluß mittelst Siegel oder Plomben abgesehen

werden, wenn durch den sonstigen Verschluß oder durch

die Untheilbarkeit des Inhalts selbst die Sendung hin¬

reichend gesichert erscheint. Bei Sendungen, deren Um¬

hüllung aus Packpapier besteht, kann der Verschluß mit¬

telst eines guten Klebestoffs oder mittelst Siegelmarken
aus Papier oder einem ähnlichen festeren Material her¬

gestellt werden. Auch bei anderen Packeten können Siegel¬

marken in Anwendung kommen, sosern diese mit Rück¬

sicht auf das zur Verpackung benutzte Material so be¬

schaffen sind, daß dadurch ein haltbarer Verschluß er¬

zielt wird.

V. Bei Reiseraschen, Koffern und Kisten, welche mit

Schlössern versehen sind, sowie bei gut bereiften und fest

verspundeten Fässern, auch fest vernagelten Kisten, bedarf

es ebenfalls keines weiteren Verschlusses durch Siegel
oder Plomben.

VI. Jmgleichen können gut umhüllte Maschinentheile,
größere Waffen und Instrumente, Kartenkasten, Stücke

Wildpret, z. B. Hasen, Rehe:c., ohne Siegel- oder
Plombenverschluß angenommen werden.

VII. Juden Fallen hingegen, in welchen die obigen

Voraussetzungen nicht zutreffen, und ein hinreichend

sicherer Verschluß anderweitig nicht hergestellt ist, muß

auch bei Packeten ohne Werthangabe ein Siegel- oder
Plombenverschluß stattfinden.

Verpackung und Verschluß der Sendungen mit Werthauaabe.

§ 11. 1. Briefe mit Werthangabe (Gold, Silber,

Papiergeld, Werthpapieren u. s. w.) müssen mit einem

haltbaren Kreuzcouvert versehen und mit fünf gleichen

Siegeln gut verschlossen sein-

1l. Geldstücke, welche in Briefen versandt werden,

Müssen in Papier oder dergleichen eingeschlagen, und



innerhalb des Briefes so befestigt sein, daß eine Ver¬

änderung ihrer Lage während des Transports nicht statt¬

finden kann.
III. Schwerere Geldsendungen sind in Packete,

Beutel, Kisten oder Fässer fest zu verpacken.

IV. Sendungen bis zum Gewichte von 4 Pfund,

sofern der Werth bei Papiergeld nicht 3000 Thaler oder
5000 Gulden und bei baarem Gelde nicht 300 Thaler

oder 500 Gulden übersteigt, dürfen in Packeten von

starkem, mehrfach umgeschlagenem und gut verschnürtem

Papier eingeliefert werden.

V. Bei schwererem Gewichte und bei größeren Sum¬

men muß die äußere Verpackung in haltbarem Leinen,

in Wachslcinwand oder Leder bestehen, gut umschnürt

und vernäht, sowie die Naht hinlänglich oft versiegelt sein.
VI. Geldbeutel und Säcke, welche nicht in Fässern

u. s. w. versandt werden, können in dem Falle aus ein¬

facher starker Leinwand bestehen, wenn das Geld darin

gehörig eingerollt, oder zu Päckchen vereinigt enthalten

ist. Andernfalls müssen die Beutel aus wenigstens dop¬

pelter Leinwand hergestellt sein. Die Naht darf nicht

auswendig und der Kröpf nicht zu kurz sein. Da, wo

der Knoten geschürzt ist, und außerdem über beiden
Schnur-Enden muß das Siegel deutlich aufgedrückt sein.

Die Schnur, welche den Kröpf umgiebt, muß durch den

Kröpf selbst hindurch gezogen werden. Dergleichen Sen¬
dungen sollen nicht über 50 Pfund schwer sein.

VII. Die Geldkisten müssen von starkem Holz an¬

gefertigt, gut gefügt und fest vernagelt sein, oder gute

Schlösser haben; sie dürfen nicht mit überstehenden Deckeln

versehen, die Eisenbeschläge müssen fest und dergestalt ein¬

gelassen sein, daß sie andere Gegenstände nicht zerscheuern
können. Ueber 50 Pfund schwere Kisten müssen gut be¬

reift und mit Handhaben versehen sein.

VIII. Die Geldfässer müssen gut bereift, die Schluß-

reifen angenagelt und an beiden Böden dergestalt ver¬

schnürt und versiegelt sein, daß ein Oeffuen des Fasses

ohne Verletzung der Nmschnürung oder des Siegels nicht

möglich ist.

IX. Bei Packeten mit baarem Gelde in größeren

Beträgen muß der Inhalt gerollt sein. Gelder in

Fässern oder Kisten müssen in Beuteln oder Packeten
verpackt sein.

Von der Postbesördernng ausgeschlossene Gegenstände.

Z 12. I. Zur Versendung mit der' Post dürfen

nicht aufgegeben werden: Gegenstände, deren Beförderung

mit Gefahr verbunden ist,' namentlich alle durch Rei¬

bung, Luftzudrang, Druck oder sonst leicht entzündliche

Sachen, sowie ätzende Flüssigkeiten.

II. Die Postanstalten sind befugt, in Fällen des

Verdachts, daß die Sendungen Gegenstände der obigen

Art enthärten, vom Aufgeber die Angabe des Inhalts
zu verlangen.

III. Diejenigen, welche derartige Sachen unter un¬

richtiger Angabe oder mit Verschweigung des Inhalts
ausgeben, haben — vorbehaltlich der Bestrafung nach

den Landesgesetzen — für jeden entstehenden Schaden
zu haften.

IV. Die Postanstalten können die Annahme und

Beförderung von Postsendungen ablehnen, sofern nach

Maßgabe der vorhandenen Pvstverbindungen und Post-

transportmittel die Zuführung derselben an den Bestim¬
mungsort nicht möglich ist.

Zur Postbesördernng bedingt zugelassene Gegenstände.

Z 13. I. Flüssigkeiten, desgleichen Sachen, die dem

schnellen Verderben und der Fäulniß ausgesetzt sind, un¬

förmlich große Gegenstände, ferner lebende Thiere können
von den Postanstalten zurückgewiesen werden.

II. Für dergleichen Gegenstände, wenn dieselben den¬

noch zur Beförderung angenommen werden, sowie für

leicht zerbrechliche Gegenstände und für in Schachteln

verpackte Sachen, leistet die PostVerwaltung keinen Ersatz,
wenn durch die Natur des Inhalts der Sendung oder

durch die Beschaffenheit der Verpackung auf dem Trans¬

porte eine Beschädigung oder ein Verlust entstanden ist.

III. Zündhütchen oder Zündspiegel müssen in Kisten

fest von außen und innen verpackt und als solche sowohl

auf der Adresse als auf der Sendung selbst deklarirt

werden. Der Aufgeber ist, wenn er diese Bedingungen

nicht eingehalten hat, für den aus etwaiger Explosion

entstehenden Schaden haftbar.
IV. Die im § 12 Abs. II ausgesprochene Befugniß

der Postanstalten, Angabe des Inhalts zu verlangen
tritt auch in solchen Fällen ein, in welchen Grund zu

der Annahme vorliegt, daß die Sendungen Flüssigkeiten,
dem schnellen Verderben und der Fäulniß ausgesetzte

Sachen, lebende Thiere, Zündhütchen oder Zündspiegel

enthalten.
Correspondenzkarten.

Z 14. I. Die Vorderseite der Correspondenzkarte

ist für die Adresse bestimmt. Die Rückseite kann zu

schriftlichen Mittheilungen benutzt werden. Die Adresse

und die Mittheilung können mit Tinte, Bleifeder oder

farbigem Stifte geschrieben werden; nur muß die Schrift

haften und deutlich sein. Die Formulare können auch zu

Begleitadressen und Signaturen für Packete, ungleichen
zu Postvorschußsendungen verwendet werden.

II. Die Correspondenzkarten können auch gegen er¬

mäßigtes Porto (F 15) als Formulare zu Drucksachen

benutzt werden; in diesem Falle müssen die Mittheilungen
auf der Rückseite der Correspondenzkarte durch Druck,

Lithographie oder sonst auf mechanischem Wege hergestellt

sein; sie dürfen keine weitergehenden schriftlichen Ein¬

schaltungen oder Zusätze enthalten, als nach 8 15 bei

Drucksachen gestattet sind.

m. Zu den Correspondenzkarten mit Rückantwort

werden besonders dazu eingerichtete Formulare verwen¬

det, von denen die zweite Hälfte zur Rückantwort dient;
dergleichen Correspondenzkarten können zu Postvorschuß¬

sendungen nicht verwendet werden.

IV. Formulare zu den Correspondenzkarten können

bei allen Postanstalten bezogen werden.

V. Die Correspondenzkarten unterliegen dem Fmn-

kirungszwange. Für Correspondenzkarten mit Ruckant¬
wort muß auch für die Rückantwort das Porte voraus¬

bezahlt werden.
1*



Drucksachen.
tz 15. I. Gegen die für Drucksachen festgesetzteer¬

mäßigte Taxe können befördertwerden: alle gedruckte,
lithographirte, mctallographirte,Photograph irte oder
sonst auf mechanischem Wege hergestellte, nach ihrem
Format und ihrer sonstigen Beschaffenheit zur Beförde¬
rung mit der Briefpost geeignete Gegenstände. Aus¬
genommenhiervon sind die mittelst der Copirmaschine
oder mittelst Durchdruckshergestellten Schriftstücke.

II. Die Sendungen können entweder unter der
Adresse bestimmter Empfänger,oder als extraordinaire
Beilagen solcher Zeitungen und Zeitschriften, die durch
die Post debitirt werden, zur Einliefcrung gelangen.

III. Für die Einliefcrungunter der Adresse be¬
stimmter Empfänger gelten die nachfolgend unter IV bis
XVH, für die Einliefcrung als extraordinaireZeitungs¬
beilagen die nachfolgend unter XVIII bis XXI gegebenen
Vorschriften.
») Bei der Einlicferungunter der Adresse bestimmter Empfänger.

IV. Die Sendungen müssen offen, und zwar ent¬
weder unter Streif- oder Kreuzband, oder umschnürt,
oder aber in einfacher Art zusammengefalteteingeliefert
werden. Unter Band (Bcrschnürung) können auch ge¬
bundene oder brochirte Bücher versandt werden. Das
Band (Verschnürung)muß dergestalt angelegt sein, daß
dasselbe abgestreift und die Beschränkungdes Inhalts
der Sendung auf Gegenstände, deren Versendung unter
Band (Bcrschnürung)gestattet ist, erkannt werden kann.

V. Die Sendungen können auch aus offenen Karten
(Geschäfts - Avise, Preiscourante, Familien - Anzeigen,
Bücherbestellungcn und dcrgl. enthaltend) bestehen. Die
Karte muß aus einem festen Papier angefertigt sein und
darf in ihrer Größe nicht wesentlichvon dem Maaß
einer Correspondenzkarte abweichen. Wegen Versendung
der Korrespondenzkarten als Drucksachen siehe H 14 Abs. II.

VI. Die Adresse kann auf dem Streif- oder Kreuz¬
bande oder aber auf der Sendung selbst angebracht sein.
Der Sendung kann eine innere, mit der äußeren über¬
einstimmende Adresse beigefügt werden.

VII. Mehrere Gegenstände dürfen unter einem
Bande (Verschnürung)versendet werden, sofern sie von
demselben Absender herrühren und überhaupt zur Ver¬
sendung unter Band (Verschnürung)gegen die ermäßigte
Taxe geeignet sind; die einzelnen Gegenstände dürfen aber
alsdann nicht mit verschiedenenAdressen oder besonderen
Adreß-Umschlägen versehen sein.

VIII. Circulare :c von verschiedenen Absendern
dürfen, wenn sie auf ein und demselben Blatte oder
Bogen gedruckt, lithographirt oder metallographirt sind,
unter einem Bande (Verschnürung) versendet werden.

IX. Die Versendung der bezeichnetenGegenstände
gegen die ermäßigte Taxe ist unzulässig,wenn dieselben,
nach ihrer Fertigung durch Druck u. s. w., irgend welche
Zusätze — mit Ausnahme des Orts, Datums und der
Namensunterschrift bz. Firmazeichnung— oder Aende¬
rungen ani Inhalte erhalten haben. Es macht dabei
keinen Unterschied, ob die Zusätze oder Aenderungenge¬
schrieben oder auf andere Weise bewirkt sind, z B. durch

Stempel, durch Druck, durch Ueberkleben von Worten,
Ziffern oder Zeichen, durch Punktiren, Unterstreichen,
Durchstreichen, Äusradiren, Durchstechen, Ab- oder Aus¬
schneiden einzelner Worte, Ziffern oder Zeichen u. s. w.
Anstriche, Durch- und Unterstreichungen, sowie nachträg¬
liche Correcturen bloßer Druckfehler sollen jedoch gestattet
sein, soweit diese Zusätze nicht etwa bestimmt sind, eine
briefliche Mittheilung zu ersetzen.

X. Auf der innern oder äußern Seite des Bandes
dürfen Zusätze irgend welcher Art, welche keinen Bestand¬
theil der Adresse bilden, sich nicht befinden,mit Aus¬
nahme des Namens, der Firma, sowie des Wohnortes
des Absenders.

XI. Unter die verbotenen Zusätze ist das Coloriren
von Modebildern, Landkarten :c. nicht zu rechnen; die
Bilder und Karten dürfen aber keine Handzeichnung,
sondern müssen durch Holzschnitt, Lithographie,Stahlstich,
Kupferstich, Photographie u. s. w. hergestellt sein.

XII. Bei Preiscouranten, Conrszettcln und Handels-
Circularenist, außer den nach Abs. IX anwendbaren
Zusätzen, die handschriftliche Eintragung und Aenderung
der Preise, sowie des Namens des Reisenden gestattet.

XIII. Den Büchern kann eine den Preis betreffende
Rechnung beigefügt werden. Auch ist gestattet, in die
Bücher eine Widmung handschriftlich einzutragen.

XIV. Den Correcturbogen können Aenderungen und
Zusätze, welche die Correetur, die Ausstattung und den
Druck betreffen, hinzugefügt, auch kann denselben das
Manuscript beigelegt werden. Die bei Correcturbogen
erlaubten Zusätze können in Ermangelung des Raumes
auch auf besonderen, den Correcturbogen beigefügten
Zetteln angebrachtsein.

XV. Bei den Bücherzettcln ist die Vorderseite nur
für die Adresse bestimmt; auf der Rückseite ist die hand¬
schriftliche Eintragung des Werks :c. (Bücher, Zeitschrif¬
ten, Bilder und Musikalien), sowie das Durchstreichen
oder Unterstreichen der Vordrucke gestattet.

XVI. Drucksachen müssen frankirt sein. Zur Fran-
kirung sind thunlichst Postwerthzeichen zu verwenden.

XVII. Unfrankirte oder unzureichend frankirte Sen¬
dungen zum Gewichte über 250 Grammen bis 1 Pfund,
sowie Sendungen von diesem Gewichte, welche den Ver-
sendungs-Bcdingungennicht entsprechen, sind an den Ab¬
sender zurückzugeben bz. als unbestellbarzu behandeln.

d) Vei der Einliefcrungals extraordinaire ZeitungSbcilagen.
XVUl. Als extraordinaire Zeitungsbeilagenim

Sinne gegenwärtigen. Reglementssind solche dem Abs. I
entsprechende Drucksachen anzusehen, welche nicht nach
Format, Papier, Druck oder sonst Bestandtheilederjeni¬
gen Zeitung oder Zeitschrift bilden, mit der die Versen¬
dung erfolgen soll. Die betreffenden Drucksachen dürfen
nicht mit der Zeitung oder Zeitschrift meinem und dem¬
selben Verlage gedruckt sein, noch darf der Verleger für
deren Inhalt Jnsertions-Gebühren erhoben haben.

XIX. Die Versendung extraordinairerBeilagen mit
Zeitungen und Zeitschriften, welche durch die Post debitirt
werden, geschieht nur auf jedesmaligenAntrag des Ver-



le'gcrs nach Maßgabe der von der PostVerwaltung näher
festzusetzendenBestimmungen.

XX. Die als cxtraordinaire Zcitungsbeilagen zu
versendenden Drucksachen dürfen einzeln nicht über einen
Bogen stark, auch nicht geheftet, brochirt oder gebunden
sein, sondern müssen, wenn sie aus mehreren Blättern
bestehen, in der Bogenform zusammenhängen. Die Post-
anstalten sind zur Zurückweisung solcher Beilagen befugt,
welche nach Große und Stärke des Papiers oder nach
ihrer sonstigen Beschaffenheit zur Beförderungin den
Zeitungspacketen nicht geeignet erscheinen.

XXI. In der Zeitung, mit welcher die Versendung
erfolgen soll, muß an einer in die Augen fallenden Stelle
angegeben sein, daß bei- der betreffenden Nummer eine
extraordinaire Zeitungsbeilage, welche zugleich kurz zu be¬
zeichnen ist, mit zur Versendung gelange.

Warenproben (Waarenmuster).
§ 16. I. Gegen die für Waarenproben (Waaren¬

muster) festgesetzte ermäßigte Taxe werden nur wirkliche
Waarenproben zugelassen, die an sich keinen eigenen Kauf¬
werth haben. Flüssigkeiten, Glasgefäße, scharfe Instru¬
mente und dergl. sind zu einer derartigen Versendung
als Waarenproben nicht geeignet.

II. Hinsichts der Verpackung gilt als Bedingung,
daß der Inhalt der Sendungen als in Waarenproben
bestehend leicht erkannt werden kann. In der Regel
wird zwischen der Verpackung unter Band (Kreuz- oder
Streifband), z. B. für Leinen-, Tuch-, Tapeten- w.
Proben, und der Verpackung in Säckchen, z. B-, für Ge¬
treide-, Kaffee-, Sämerei- und ähnliche Proben, zu wählen
sein. Die Säckche« müssen zugebundenoder zugeschnürt,
dürfen aber weder zugeklebt noch mittelst der Um¬
schnürung versiegelt sein. Bei Anwendung solcher Säck¬
chen oder ähnlicher Behälter muß die Adresse — aus
festem Papier oder anderem geeignetemStoffe von zweck¬
entsprechender Große — gehörig haltbar angehängt sein.

IU. Die Adresse muß außer dem Namen des Adres¬
saten und des Bestimmungsorts, den Vermerk „Proben"
(„Muster") enthalten. Äuf der Adresse dürfen außer¬
dem angegeben sein:

der Name oder die Firma des Absenders,
die Fabrik- oder Handelszeichen, einschl. der nähern

Bezeichnung der Waare,
die Nummern und
die Preise.

IV. Soweit die Versendung unter Band erfolgt,
dürfen diese Angaben, statt aus der Adresse, bei oder an
seder Probe für sich angebrachtsein.

V. Außer den vorstehenden Angaben dürfen die
Sendungenkeine handschriftlichenMittheilungen oder
Vermerke irgend welcher Art enthalten.

VI. Es ist nicht gestattet,der Waarenprobeeinen
Brief beizuschließen oder anzuhängen, oder unter einem
Bande anderweitebesondere Sendungen unter Band, die
wiederum für sich förmlich adressirt sind, zu vereinigen.
Dagegen ist die Vereinigung von Drucksachenund von
Waarenproben durch einen und denselben Absender zu
einem Versendungs-Gegenstandebis zum Gewichtevon

256 Grammen gestattet; die Drucksachen müssen in die¬
sem Falle den Bestimmungendes § 15 entsprechen.

VII. Die Sendungenmüssen frankirt sein. Zur
Frankirung sind thunlichst Postwerthzeichen zu verwenden.

Rccommandirte Sendungen.
8 17. I. Briefe, Korrespondenzkarten, Drucksachen

und Waarcnproben,sowie Packcte ohne Werthangabe,
können unter Rccommandation abgesandt werden und
müssen in diesem Falle von dem Absender mit der Be¬
zeichnung „Recommandirt" versehen werden; bei Palleten
ohne Werthangabe muß diese Bezeichnung auf dem Be¬
gleitbriefe und auf dem Pallete angegeben sein. Die
Wirkung der Rccommandation in Bezug auf Garantie
erstreckt sich in diesem Falle stets nur auf das Packet
und nicht zugleich auf den Begleitbrief.

II. Ueber eine recommandirte Sendung wird dem
Absenderein Einlieferungsscheinertheilt.

UI. Wünscht der Absender eines recommandirten
Briefes u. s. w. eine von dem Adressaten auszustellende
Empfangsbescheinigung (Rückschein) zu erhalten, so muß
ein solches Verlangen durch die Bemerkung;„Gegen
Rückschein" auf der Adresse ausgedrückt sein, auch muß
der Absender sich namhaft machen oder die Person oder
Uoste oestants- Chiffre bezeichnen, an welche der Rück¬
schein auszuhändigen ist.

IV. Eine Werthangabe ist bei recommandirtenSen¬
dungen nicht zulässig.

Postanweisungen.
§ 18. I. Die PostVerwaltung übernimmt es, die

Versendungvon Geldern bis zum Betrage von fünfzig
Thalern oder sieben und achtzig und einem halben Gulden
einschl. im Wege der Postanweisung zu bewirken.

II. Die Einzahlung des Betrages erfolgt durch den
Absender bei der Postanstalt des Aufgabeorts und die
Auszahlung an den Adressaten durch die Postanstalt a
Bestimmungsorte.

III. Formularezu den Postanweisungen können bei
allen Postanstalten bezogen werden.

IV. Die Angabe des Geldbetrages auf der Post¬
anweisung hat in der Regel in der Thalerwährung zu
erfolgen, kann jedoch auch in Gulden stattfinden, wo
diese Währung landesüblichist. Die Thaler- oder
Guldensumme muß in Zahlen und in Buchstabenaus¬
gedrückt sein.

V. Der der Postanweisungangefügte Coupon kann
vom Absender zu schriftlichen Mittheilungenjeder Art
benutzt werden.

VI. Die Postanweisungen unterliegen dem Franki-
rungszwange.

VII. Ueber den eingezahlten Betrag wird dem Auf¬
geber ein Einlieferungsscheinertheilt.

VIII. Das Verfahren der Rccommandationfindet
bei dem Postanweisungs-Verkehrkeine Anwendung.

IX. Die Auszahlung des angewiesenen Betrages er¬
folgt, nachdem der Adressat die auf der Postanweisung
befindliche Quittung vollzogen hat, gegen Rückgabe der
Postanweisung. Der der Postanweisung angefügte Coupon
kann von dem Adressaten zurückbehalten werden.



X. Findet die Auszahlung in einer andern Währung
statt, als derjenigen, auf welche die Postanweisung lautet,
so ist die Redaction des eingezahlten Betrages von der
Postcmstält thunlichst genau, jedoch mit der Maßgabe zu
bewirken, daß bei der Auszahlung Bruchpfennigeoder
Bruchkreuzer unberücksichtigt bleiben.

XI. Die Erhebung des Geldbetrages bei der Post-
anstalt am Bestimmungsorte muß spätestens innerhalb
14 Tage, vom Tage der Aushändigung der Postanwei¬
sung an den Adressatengerechnet, erfolgen. Andernfalls
wird die Rückzahlung des Geldes an den Aufgeberein¬
geleitet, oder sofern derselbe nicht zu ermitteln ist, das
für unbestellbareSendungen vorgeschriebene Verfahren
zur Anwendung gebracht.

XII. Stehen bei der Postaustalt am Bestimmungs¬
orte die erforderlichen Geldmittel augenblicklich nicht zur
Verfügung, so kann die Auszahlung erst verlangt wer¬
den, nachdem die Beschaffung der Mittel erfolgt ist.

XIII. Wenn dem Adressaten eine Postanweisung
abhanden gekommen ist, so hat derselbe der Postaustalt
am Bestimmungsortevon dem Verluste rechtzeitig Mit¬
theilung zu machen. Von der Ankunfts-Postansta'ltwird
alsdann bei etwaiger Vorlegung der vom Adressaten als
verloren angegebenenAnweisung die Zahlung bis auf
Weiteres ausgesetzt. Es ist Sache des Adressaten, durch
Vermittelung des Absenders bei der Aufgabe-Postänstalt
die Uebersendungeines vom Absender auszufertigenden
Duplikatsder fraglichen Postanweisungbehufs Erhebung
des eingezahlten Betrages zu erwirken. Bei der Ein-
lieferung des Duplikats muß der bei der Aufgabe der
abhanden gekommenen Postanweisung ertheilte Einliefe¬
rungsschein von dem Aufgeber vorgelegt werden. Die
Uebersendungdes Duplikats von dem Aufgabe- nach
dem Bestimmungsorte erfolgt kostenfrei.

Depeschen-Anweisungen.§. 19. I. Auf Postanweisungen eingezahlte Beträge
können auf Verlangen des Absenders durch die Post¬
cmstält am Aufgabeorte auf telegraphischem Wege der
Postcmstält am Bestimmungsorte zur Auszahlung über¬
wiesen werden, wenn sowohl am Aüfgabe- als auch am
Bestimmungsorte eine dem öffentlichen Verkehr dienende
Telegraphen-Station sich befindet.

II. Im Falle ein solches Verlangenausgesprochen
wird, liegt die Ausfertigungdes Telegramms,vermit¬
telst dessen die Ueberweisüugerfolgt, der Postaustalt
des Aufgabeorts ob. Wünscht der Absender durch dieses
Telegramm weitere, auf die Verfügung über das Geld
bezügliche Mittheilungen zu machen, so muß er diese der
Postaustalt am Aufgabeorte schriftlich übergeben, welche
sie m das abzulassende Telegramm mit aufnimmt.

III. Die Postcmstält des Bestimmungsortshat
gleich nach Empfang der Neberweisungsdepesche dieselbe
dein Adressaten durch einen expresscn Boten zuzustellen.
Die Auszahlung des angewiesenenBetrages erfolgt
gegen Rückgabe der mit der Quittung des Empfängers
versehenen Uebcrweisungsdepesche.

IV. Die Telegraphen-Stationen können ermächtigt
werden, in Vertretungder Postanstalten Beträge aus

Postanweisungen,welche auf telegraphischem Wege über¬
wiesen werden sollen, von den Absendern entgegenzu¬
nehmen oder am Bestimmungsorte auszuzahlen.

Postvorschujzieuduugcii.
H. 20. I. Die PostVerwaltungübernimmt es,

Beträge bis zu fünfzig Thalern oder sieben und achtzig
und einen halben Gulden einschl.- von dem Adressaten
einzuziehen und an den Absender auszuzahlen.

II. Nachnahmen von Transport-Auslagen und
Spesen, welche auf Sendungen haften, sind auch zu
einem höhern Betrage als 50 Thaler oder 87 ^ Gulden
zulässig. ,

III. Sendungen, ans welchen ein PostVorschuß
haftet, müssen auf der Adresse den Vorschußbetragmit
den Worten:

„Vorschuß von -
enthalten. Die Angabe des Vorschußbetrageshat m
der Regel in der Thalerwährungzu erfolgen, kann
jedoch auch in Gulden stattfinden, wo diese Währung
landesüblichist. Die Thaler- oder Guldensummemuß
in Zahlen und in Buchstaben ausgedrückt sein.iV. Die Entnahme von PostVorschüssen auf re-
commandirte Sendungen ist nur bei Palleten ohne
Werthangabe gestattet.

V. Sofern nicht bei Einlieferung der Sendung die
Zahlung des Vorschusses erfolgt, erhält der Absender
bei der Aufgabe eine Bescheinigung, daß der Betrag
des Vorschusses ausgezahlt werden solle, sobald die
Sendung von dcm Adressaten eingelöst worden sei.

VI. Eine Vorschußsendnngdarf nur gegen Be-
richtigung des Vorschußbetrages ausgehändigt werden.
Findet die Einziehung des Vorschußbetrages in emer
andern Währung statt, als derjenigen in welcher der
Vorschuß entnommen ist, so ist die Reduction des Bor¬
schußbetrages von.der Postaustalt thunlichst genau, jedoch,
mit der Maßgabe zu bewirken, daß bei der Einziehung
Vruchpfennige oder Bruchkreuzer auf volle Pfennige
oder Kreuzer abgerundet werden. Eine Vorschußsendung
muß spätestens 14 Tage, nach dem Eingange, der Post¬
cmstält am Aufgabeortezurückgesandt werden, wenn sie
innerhalb dieser Frist nicht eingelöst wird. Dieses gilt
auch von Vorschußsendungcn mit dem Vermerke „pomo
rsstairts."

VII. Die Zurückgabe der nicht eingelösten Vor¬
schußsendnng erfolgt an den legitimirten Absender,unter
Einforderung der im Abs. V erwähnten Bescheinigung.
Ist es eine Sendung mit Werthangabe, so kommen
noch die Vorschriften des Z. 41 in Anwendung.

VIII. Erst durch die Einlösung einer Vorschuß¬
sendung erwächst der Aufgabe-Postanstalt die Verbind¬
lichkeit zur Auszahlung des Vorschußbctragcs. Von der
erfolgten Einlösungmuß der Postcmstältam Aufgabe¬
orte mit nächster Post Nachricht gegeben werden, und
diese zahlt hierauf den Vorschußbetrag an denjenigen
aus, welcher die nach Abs. V ertheilte Bescheinigung
zurückzieht. Die Postaustalt ist berechtigt, aber nicht
verpflichtet, die Legitimation desjenigen zu prüfen, welcher
den Schein vorlegt.



IX. Wird eine Vorschußsendung,cius welche der
Betrag des Vorschusses an den Absendergezahlt worden
ist, von dem Adressaten nicht eingelöst, so muß der Ab¬
sender den erhobenen Betrag zurückzahlen.

X. Die Postvorschußgcbühr ist auch dann zu ent¬
richtest, wenn der Adressat die Vorschußsendungnicht
einlösen sollte.

XI. Eine Vorausbezahlung des Portos und der
Gebühr ist nicht nothwendig,doch kann die Zablung
nicht getrennt erfolgen.

Postmandate.
Z. 21. I. Die Postverwaltuug übernimmt es, die

Einziehung von Geldern bis zum Betrage von fünfzig
Thalern oder von sieben und achtzig und einem halben
Gulden einschl. durch Postmandate zu bewirken.

Ii. Dem Mandate ist das einzulösendePapier
sdie quittirte Rechnung, der quittirte Wechsel, der Cou¬
pon w.) zur Aushändigung an denjenigen, welcher Zah¬
lung leisten soll, beizufügen.

III. Das Mandat ist vom Absender durch Angabe
seines Namens und Wohnorts,des Namens und Wohn¬
orts des Schuldners, sowie des einzuziehenden Betrages
auszufüllen. Die Thaler- oler Guldensumme muß in
Zahlen und in Buchstabenausgedrückt sein.

IV. Zu schriftlichenMittheilungen an den Schuld¬
ner ist das Poslmandat, welches im Falle der Einziehung
des Betrages in den Händen der Post verbleibt, nicht
zu benutzen.

V. Einem Postmandate können mehrere Quittun¬
gen, Wechsel, Coupons :c. zur gleichzeitigen Einziehung
von demselben Schuldner beigefügt werden; die Gesammt-
summe des einzuziehenden Betrages darf jedoch den im
Abs. I bezeichneten Betrag nicht übersteigen.

VI. Die Vereinigung mehrerer Postmandate zu
einer Sendung ist nicht statthaft.

VII. Der Auftraggeber hat das Postmandat nebst
dessen Anlage unter verschlossenemCouvert an die Adresse
der Postanstalt, welche die Einziehung bewirken soll,
recommandirt abzusenden. Der Brief ist mit der Auf¬
schrist „Postmandat"zu versehen.

VIII. Die Postmandate unterliegendem Franki-
rungszwange.

IX. Ueber den Postmaudatbrief wird dem Auftrag-
- geber ein Einlieferungsscheinertheilt.

X. Die PostVerwaltunghaftet für die Beförderung
des Postmaudatbriefes wie für einen recommandirten
Brief, für den eingezogeneu Betrag aber in demselben
Umfange wie für die auf Postanweisungen eingezahlten
Beträge. Eine weitergehende Garantie, insbesondere für
rechtzeitige Vorzeigung oder rechtzeitige Rücksendung des
Postmandats nebst Anlage, wird nicht geleistet; auch
übernehmendie Postanstalten weder die Protesterhebung
noch die Erfüllung anderer im Wechselrechte vorgeschrie-

H bener Formen bezüglich der ihnen zur Einziehungüber-
gebenen Wechsel.

XI. Die Einziehung des Betrages erfolgt gegen
Vorzeigung des Postmandats und Aushändigung der
quittirten Rechnung (des guittirten Wechsels). ' Die

Zahlung ist entweder sofort an den Postboten oder,
wenn der Auftraggeber nicht die sofortige Rücksendung
verlangt hat, binnen sieben Tagen nach der Vorzeigung
des Postmandatsbei der einziehendenPostanstalt zu
leisten. Erfolgt die Zahlung innerhalb dieser Frist nicht,
so wird das Postmandat vor der Rücksendungdem
ressaten nochmals zur Zahlung vorgezeigt. Verlangt der
Auftraggeber die sofortige Rücksendung nach einmaliger
vergeblicher Vorzeigung, so ist solches durch den Vermerk
„Sofort zurück" auf der Rückseite zu bezeichnen. Theil¬
zahlungen werden nicht angenommen.

XII. Der eingezogene Betrag, nach Abrechnung
der tarifmäßigen Postanweisungsgebührwird dem Auf¬
traggeber von der einziehenden Postanstalt mittelst Post¬
anweisung übermittelt.

XIII. Wird der Adressat nicht ermittelt, oder
leistet er, auch bei der zweiten Vorzeigung des Post¬
mandats nicht Zahlung, so wird das Postmandat mit
der Quittung (Wechsel) dem Auftraggeber mittelst re¬
commandirten Briefes kostenfrei zurückgesandt.

Durch Expressen zu bestellendeSendungen.
H. 22. I. Sendungen, welche sogleich nach der An¬

kunft dem Adressaten besonders zugestellt werden sollen,
müssen auf der Adresse einen Vermerk tragen, welcher
unzweideutig das Verlangen ausdrückt, daß die Bestellung
an den Adressaten sogleich nach der Ankunft durch be¬
sondern Boten erfolgen solle. Hierher sind beispielsweise
folgende Vermerke zu rechnen:

„durch Expressen zu bestellen",„xer express", „per
exxress zu bestellen," „per express zu befördern",
„durch besonderen Boten zu bestellen", „sofort zu
bestellen."
Bezeichnungen,wie oito, oittischms, dringend,eilig w.,
sind nicht als das Verlangender Expreßbestellung aus¬
drückend anzusehen.

II. RecommandirteBriefpostgegenstände werden
den Expreßbotenstets mitgegeben.

III. Pallete ohne Werthangabe bis zum Gewichte
von 5 Pfund, sowie Sendungen mit Werthangabe bis
zum Betrage von 50 Thalern oder 87 V» Gulden und
bis zum Gewichte von 5 Pfund werden dem Adressaten
durch Exprcßboten in die Wohnung bestellt,, soweit nicht
etwa zollamtliche Vorschriftenentgegenstehen. Bei Expreß-
Postanweisungen werden die Gelobeträge dem Expreß¬
boten stets mitgegeben. Bei Sendungen mit Werthan¬
gabe von mehr als 50 Thalern oder 87^/s Gulden,
sowie bei Palleten im Gewichte von mehr als 5 Pfund
erstreckt sich die Verpflichtung der Postverwaltuug zur
expressen Bestellung in die Wohnung des Adressaten
nur aus den Ablieferungsschein oder den Begleitbrief.

IV. Mit der Annähme von Briefen und sonstigen
Sendungen zur expressen Bestellung an Adressaten, oie
im Orts- oder im Landbestellbezirke der Aufgabe-Post¬
anstalt wohnen, sowie von solchen Briefen und sonstigen
Sendungen, die vom Aufgabeorte durch expresse Boten
nach anderen Postorten gesandt werden sollen, haben die
Postanstalten sich nicht zu befassen.



V. Auf Verlangen der Absender kann jedoch die
expresse Bestellung von Postsendungen,welche einer Post-
anstalt von weiterher zugehen und nach einem andern
Postorte gerichtet sind, stattfinden, wenn die Entfernung
zwischen den beiden Postanstaltcn nicht über zwei Meilen
beträgt. Die Adressen derartiger Sendungenmüssen,
unter Angabe des eigentlichenBestimmungsorts,den
Vermerk enthalten: von (Bezeichnungdes Ortnamens
der Postanstalt, von welcher aus die Expreßbestellung
erfolgen soll) durch Expressen zu bestellen.

VI. Die Gebühr für die expresse Bestellungkann
vorausbezahlt oder oeren Zahlung dem Adressatenüber¬
lassen werden. In allen Fällen muß jedoch der Ab¬
sender für die Berichtigung der Bestellgebühr haften.

Briefe mit Behändigunzsschein (Jnsinuations-Document).
Z. 23. I. Wünscht der Absender eines gewöhn¬

lichen oder recommandirtcn Briefes über die erfolgte
Bestellung eine postamtlicheBescheinigungzu erhalten,
so muß dem Briefe ein gehörig ausgefüllter Behändi-
gungsschein (Jnsinuations-Document) äußerlich beigefügt
und auf der Adresse vermerkt werden: „Mit Behändi-
gungsschein." Auf die Außenseitedes zusammengefal¬
teten Behändigungsscheinsist vom Absender des Briefes
die für die Rücksendung erforderlicheAdresse zu setzen.
In Betreff der Bestellung :c. der Briefe mit Behändi¬
gunzsschein siehe §. 36.

Behandlungreglementswidrig beschaffenerSendungen.
§. 24. I. Sendungen, welche nicht den vorstehen¬

den Bestimmungen gemäß addressirt, signirt, verpackt
und verschlossen sind, können dein Absender zur vor¬
schriftsmäßigen Adressirnng, Signirung, Verpackung und
Verschließung zurückgegebenwerden.

II. Verlangt jedoch der Einlieferer, der ihm ge¬
schehenen Bedeutungungeachtet, die Beförderung der
Sendung in ihrer mangelhaftenBeschaffenheit, so muß
solche insoweit geschehen, als aus den gerügten Mängeln
ein Nachtheil für andere Postgüter oder eine Störung
der Ordnung im Dienstbetriebe nicht zu befürchten ist,
der Einlieferer auch auf Ersatz und Entschädigung ver¬
zichtet und dwse Verzichtleistungauf der Adresse durch
die Worte: „Auf meine Gefahr" ausdrückt und unter¬
schreibt- Wird über die Sendung ein Einlieferungs¬
schein ertheilt, so hat die Postanstalt über die Verzicht¬
leistung des Absenders auf dem Scheine einen Vermerk
zu machen.

III. Ist aber auch die Annahme der Sendung
wegen mangelhafterBeschaffenheit nicht beanstandet
worden, so hat dennoch der Absender alle die Nachtheile
zu vertreten, welche erweislich aus einer vorschriftswidri¬
gen Adressirung, Signirung, Verpackung und Verschließung
hervorgegangen sind. Ebenso hat der Absender den
Schaden'zu ersetzen, welcher durch die Beförderung
von Gegenständenentsteht, die von der Postbefördcrung
ausgeschlossen(Z. l2) oder zur Postbeförderung nur
bedingt zugelassen (H. 13) sind.

Ort der Einlieferung.
§. 25. I. Die Einlieferung der mit der Post zu

befördernden Sendungenmuß.bei den Postanstalten an
der Annahmestelle geschehen.

II. In die Briefkasten können nur gewöhnliche un-
frankirte Briefe, insofern sie nicht dem Frankirungs-
zwange unterliegen, imgleichen solche gewöhnlicheBriefe,
Correspondenzkarten,Drucksachenoder Waarenproben,
für welche das Porto durch Postwerthzeichen entrichtet
ist, gelegt werden. Es ist auch gestattet, dergleichen
Gegenstände den Conducteuren, Postillonen und Postfuß¬
boten (Beförderern der Botenposten), wenn dieselben sich
unterwegs im Dienst befinden, zu übergeben.

III. Den Landbriefträgern dürfen aus ihren Be-
stellnngsgängen zur Abgabe bei der Postanstalt ihres
Stationsorts oder zur Bestellung unterwegs die nach¬
bezeichneten Gegenstände übergeben werden:

gewöhnliche oder recommandirteBriefe, Correspon¬
denzkarten,Briefe mit Behändigunzsschein, Druck¬

sachen und Waarenproben, Postanweisungen,
Sendungen mit Werthl im Einzelnen bis zum
angabe, PostVorschuß-(Werth, bz. Postvorschuß¬
sendungen (betrage von 50 Thalern

loder 87fte Gulden.
Eine Verpflichtung zur Annahme von Packetscndungen
liegt den Landbriefträgern nicht ob.

IV. Insofern in einzelnen Bezirken die Mitgabe
von Postsendungenin einem weiteren Umfange, als im
Abs. Il und im Abs. III angegeben, gestattet ist, bewendet
es vorerst bei den desfallsigen besonderen Bestimmungen.

V. Die Erthcilnng eines Einlieferungsscheins über
die von Landbriefträgcrn angenommenenSendungenmit
Werthangabe (§ 8 Abs. V), recommandirtcn Sendungen
(§17 Abs. II) und Postanweisungen (§ 18 Abs. VII)
erfolgt erst durch die Postanstalt; der Landbriefträger
ist verpflichtet, den Einlieferungsscheindein Absender,
wenn möglich, beim nächsten Bestellungsgangezu über¬
bringen. Dieselben Grundsätze gelten auch in Betreff
der bei Sendungen mit PostVorschuß nach § 20 Abs. V
Anwendungfindenden Bescheinigungen.

Zeit der Einlieferung.
§. 26. I. Die Einlieferung muß während der

Dienststundender Postanstalten und, wenn die Versen¬
dung des eingeliefertenGegenstandesmit der nächsten,
dazu geeigneten Post erfolgen soll, noch vor der Schluß¬
zeit dieser Post geschehen.

a) Dienststunden.
II. Die Dienststunden der Postanstalten für den

Verkehr mit dem Publikum sind im Allgemeinen:
1) in dem Sommer-Halbjahr(vom 1. (April bis

letzten September) von 7 Uhr Morgens bis
1 Uhr Mittags,

2) in dem Winter-Halbjahr (vom 1. Oktober bis
letzten März) von 8 Uhr Morgens bis 1 Uhr
Mittags, und

3) zu allen Jahreszeitenvon 2 Uhr Nachmittags
bis 8 Uhr Abends.



Die Ober-Postdirektionen sind jedoch ermächtigt,
nfick Maßgabe der bestehenden PostVerbindungen und

der sonstigen örtlichen Verhältnisse die Dienststunden

unter Festhaltung der Gesammtdauer auf andere Zeiten
,u verlegen, oder auch eine Ausdehnung oder Beschrän¬

kung der Dienftstunden eintreten zu lassen.
III. An Sonntagen fallen die Dienststunden von

9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags aus. An

solchen gesetzlichen Festtagen, welche nicht auf einen Sonn¬

tag treffen, werden die Dienststunden in der Weise be¬

schränkt, daß in der Zeit von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr

Nachmittags, sowohl des Vormittags als auch des Nach¬

mittags, zwei Stunden ausfallen, in der Zwischenfrist
aber mindestens während zwei Stunden der Dienstver¬

kehr mit dem Publikum ununterbrochen stattfindet. Die

ausfallenden Stunden werden für jede Postanstalt durch

die vorgesetzte Ober-Postdirection besonders bestimmt.
Die Ober-Postdirectionen können in Fällen eines vor¬

übergehenden außerordentlichen Verkehrsbedürfnisses die

Beschränkung der Dienststunden an Sonn- und gesetz¬
lichen Festtagen zeitweise ganz oder zum Theil aufheben.

IV. Insofern bei einer Postanstalt eine Einrich-

tung besteht, welche von den vorstehenden, in Bezug auf
die Dienststunden, sei es an den Sonn- und gesetzlichen

Festtagen, sei es an den Wochentagen, als Norm gültigen
Bestimmungen abweicht, kann es dabei bis aufMeiteres

sein Bewenden behalten.
V. Die in Bezug auf die Dienststunden der Post-

anstalten Seitens der Ober-Postdirectionen getroffenen

Festsetzungen müssen zur Kenntniß des Publikums gebracht
werden. , . ,

k) ^chlnfizcit.

VI. Die Schlußzeit tritt ein:

1) Für Briefe, Correspondenzkarten, Drucksachen
oder Waarenproben, über welche dem Absender

ein Einlieferungsschein nicht zu ertheilen ist:
eine viertel bis halbe Stunde vor dem planmä¬

ßigen Abgange oder Weitergange der Post.
Bei Postanstalten auf den Eisenbahhösen tritt

für die bezeichneten Gegenstände die Schlußzeit

erst fünf Minuten vor dem planmäßigen Ab¬

gange des betreffenden Zuges ein; auch können
diesem Gegenstände, wenn sie sonst dazu geeignet

sind, bis unmittelbar vor dem Abgange des

Zuges in die an den Eisenbahn-Postwagen an¬

gebrachten Briefkasten gelegt werden.

2) Für alle anderen Gegenstände:
eine Stunde vor dem planmäßigen Abgange oder

Weitergange der Post.

VII. In denjenigen Fällen, wo die ordnungsmäßige
Bearbeitung der Sendungen innerhalb der vorstehend

bestimmten kurzen Schlußzeiten wegen besonderer örtlicher

Verhältnisse nicht ausführbar sein sollte, können die

Ober-Postdirectionen eine angemessene Verlängerung der

Schlußzeiten eintreten lassen.

VIII. In jedem Falle werden bei Posttransporten

aus Eisenbahnen die Schlußzeiten um so viel verlängert,

als erforderlich ist, um die Gegenstände von der Post¬

anstalt nach dem Bahnhofe zu transportiren und auf
dem Bahnhofe selbst überzuladen.

IX. Bei Posten, die außerhalb der gewöhnlichen
Dienststunden abgehen, bildet der Ablauf der Dienst¬

stunden die Schlußzeit, insofern nicht, nach Maßgabe des

Abganges der Post, die Schlußzeit nach den vorstehenden
Festsetzungen früher eintritt.

X. Die an den Dienstlocalen der Postanstalten be¬

findlichen Briefkasten müssen bei Eintritt der Schluß¬

zeit jeder Post und zu den außerhalb der gewöhnlichen
Dienststunden abgehenden Posten auch noch vor deren

Abgang geleert werden. Bei Sendungen, welche in Brief¬

kasten fern vom Postdienstllocal gelegt werden, ist auf
Mitbeförderung mit der zunächst abgehenden Post nur

insoweit zu rechnen, als die Sendungen nach der ge¬
wöhnlichen Zeit der Leerung der Kasten vor Schluß der

betreffenden Posten zum Postdienstlocgl gelangen.

Frankirungsvermerk. Nicht oder ungenügend mit Postwertzeichen
srankirte Briefe, welche dem Frankirungszwange unterliegen.

§ 27. I. Briefe u. f. w., auf deren Adresse der

Frankirungsvermerk (frei, franco, fr. :c.) durchstrichen,
radirt oder abgeändert ist, sind bei der Annahme zurück¬

zuweisen. Wenn derartig beschaffene Briefe, oder Briefe

mit dem Frankirungsvermerke, für welche das Porto durch

Postwerthzeichen nicht entrichtet worden ist, im Briefkasten

vorgefunden werden, so wird die Ungültigkeit des Fran-

kirungsvermerks amtlich bescheinigt, und die Briefe wer¬
den als unfrankirt behandelt.

ll. Wenn Briefe, welche dem Frankirungszwange

unterliegen, von den Absendern unfrankirt oder unge¬

nügend frankirt in die Briefkasten gelegt worden sind,

so werden diese Briefe am Ausgabeorte zurückbehalten

und dem zu ermittelnden Absender behufs der Frankirung

zurückgegeben.
Einlieferungsschein.

§ 28. I. In allen denjenigen Fällen, in welchen
nach den vorangegangenen Bestimmungen die geschehene

Einlieferung durch einen von der Postanstalt zu ertheilen¬

den Einlieferungsschein zu bescheinigen ist, darf sich der

Einlieferer nicht entfernen, ohne den Einlieferungsschein

in Empfang genommen zu haben, widrigenfalls und in¬

sofern die geschehene Einlieferung nicht aus den Büchern

oder Karten ersichtlich ist, dieselbe für nicht geschehen er¬

achtet werden muß. In Betreff der Einlieferungsscheine

über die von Landbriesträgern eingesammelten Sendungen

gelten die Vorschriften im 8- 25 Abs. V.

Spcditionsweg.

§ 29. I. Wie die Postsendungen zu spediren sind,
wird von der Postbehörde bestimmt.

Zurückforderuug von Postsendungen durch den Absender.

§ 30. I. Die zur Post eingelieferten Sendungen

können von dem Absender vor ideren Zustellung an oen

Adressaten zurückgenommen werden.

II. Die Zurücknahme kann erfolgen am Orte der

Aufgabe oder am Bestimmungsorte, ausnahmsweise auch,

infofern dadurch keine Störung des Expeditionsdienstes

herbeigeführt wird, an einem unterwegs gelegenen um«

fpeditionsorte.
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Hl, Die Zurückgabe geschieht an denjenigen, welcher
den Einlieferungsschein,wenn aber ein solcher nicht er¬
theilt ist, ein von derselben Hand, von welcher die Ori¬
ginal-Adresse der Sendung geschrieben ist, geschriebenes
Duplicat der Adresse abgiebt.

IV. Ist die Sendung bereits abgegangen, so hat
derjenige, welcher dieselbe zurückfordert, den Gegenstand
bei der Postanstalt des Abgangsortes schriftlich so genau
zu bezeichnen, daß derselbe unzweifelhaft als der recla-
mirte zu erkennen ist. Die gedachte Postanstaltfertigt
das Reclamationsschreibenaus.

V. Soll die Zurückforderung auf telegraphischem
Wege geschehen, so darf eine desfallsigeDepesche nicht
abgesandt, oder derselben Folge gegeben werden, wenn
nicht die Postanstalt des Aufgabeortes amtlich bescheinigt
hat, daß der Absender sich als zur Zurückforderung be¬
rechtigt bei derselben legitimirt habe; daß dies geschehen,
muß m der Depesche bemerkt sein.

VI. Ist die Sendung noch nicht abgegangen, so
wird von der Postanstalt das Franco bei Rückgabe des
CouvertS erstattet.

vu. Ist die Sendung bereits abgesandt, so hat
der Absender das Porto u. s. w. wie für eine gewöhn¬
liche Retoursendungnach Maßgabe der wirklich zurückge¬
legten Beförderungsstrecke zu entrichten-
Aushändigung von Postsendungen an die Adressaten an Umspe-

ditionSorten.

§ 31. I. Auf Verlangen eines gehörig legitimirten
Adressaten kann, sofern im einzelnen Falle keine dem Be¬
amten bekannten Bedenken entgegenstehen,die Aushän¬
digung einer Sendung an den Ersteren auch an einem
Umspeditionsortestattfinden, wenn dadurch keine Störung
des ExpeditionsdiensteS herbeigeführt wird.

II. Das Porto wird nach Maßgabe der wirklich
stattgehabten Beförderungberechnet. Eine Erstattung
von Porto für frankirte Sendungenfindet nicht statt.
Herstellung de« Verschlüsse« und Eröffnung der Sendungen durch

die Postbeamten.
§32. I. Hat das Siegel oder der anderweite Verschluß

einer Sendung sich gelöst, so wird derselbe von dem Post¬
beamten unter Beidrückung des Postsiegels und Hinzu¬
zufügung der Namensunterschrift des betreffenden Post¬
beamten wieder hergestellt.

II. Ist durch die gänzliche Lösung des Siegels
oder anderweitigen Verschlusseseiner Sendung mit baarem
Gelde oder mit geldwerthenPapieren die Herausnahme
des Gegenstandes der Sendung möglich geworden, so
wird vor Herstellungdes Verschlusses erst festgestellt, ob
der angegebene Betrag der Sendung noch vorhanden ist.

Hl. Bei Postanstalten, bei welchen zwei oder
mehrere Beamte zugleich im Dienste anwesend sind, wird
zur Herstellung des Verschlusses und bz. zur Feststellung
des Inhalts sofort ein zweiter Beamter als Zeuge hin-
zugerusen. Ist ein zweiter Beamter nicht im Dienste,
jedoch ein Postunterbeamter zugegen, so wird dieser als
Zeuge hinzugezogen.

IV. Hat nach den vorstehenden Bestimmungen ein
anderweiter Verschluß der Sendung stattgefunden, so ist

— wenn es sich um Briefe mit Werthangabe oder um
Packete mit oder ohne Werthangabe handelt — bei An¬
kunft der Sendung am Bestimmungsorte der Adressat
davon in Kenntniß zu setzen und zu ersuchen,zur Er¬
öffnung der Sendung in Gegenwart eines Postbeamten
im Postbüreau innerhalb der zu bestimmendenFrist
sich einzusinken.Leistet der Adressat diesem Ersuchen
keine Folge, oder verzichtet derselbe ausdrücklich auf Er¬
öffnung der Sendung, so ist mit deren Bestellungund
Aushändigung nach Maßgabe der folgenden Vorschriften
zu verfahren. Etwaige Erinnerungen, welche der er¬
schienene Adressat bei Eröffnung der Sendung gegen
deren Inhalt erhebt, sind in die Verhandlung aufzu¬
nehmen, durch welche der Befund festgestellt wird.

V. Die Postbeamten müssen sich jeder über den
Zweck der Eröffnunghinausgehenden Einsicht der Sen¬
dung enthalten, auch muß über die geschehene Eröffnung '
eine Verhandlung aufgenommen werden, in welcher die
Veranlassung der Maßregel, der Hergang bei derselben
und der Erfolg anzugeben sind.

VI. Sendungen mit Drucksachenoder mit Waaren¬
proben (§§ 15 und 16) zum Zwecke der Controle zu
öffnen und einzusehen,sind die Postbeamten auch ohne
weiteres Verfahren befugt.
Umfang der Verbindlichkeit der PostVerwaltung in Ansehung der
Bestellung, sowie Umfang der Annahme von Gegenständen nach

dem Bestcllbezirke der Aufgabe-Postanstalt.
§ 33. I. Die Verbindlichkeit der PostVerwaltung,

die angekommenen Gegenstäude den Adressatm ins Haus
smden (bestellen) zu lassen, erstreckt sich:

1) auf gewöhnliche und recommandirteBriefe oder
Correspondenzkarten,

8) auf gewöhnliche und recommandirte Drucksachen
oder Waarenproben.

3) auf Postanweisungen.
4) auf die Anlagen zu den PostMandaten,
5) auf Begleitbriefe zu gewöhnlichen Packeten,
6) auf Ablieferungsscheineüber Sendungen mit

Werthangabeund über recommandirtePackete.
II. Soweit die Postvcrwaltung die Bestellung nicht

übernimmt, müssen Briefe mit Werthangabe, Packete mit
Werthangabe,sowie recommandirte Packete nebst ihren
Begleitbriefen und ferner die Geldbeträge auf Grund
des Ablieferungsscheins (der Postanweisung),gewöhnliche
Packete dagegen auf Grund des behändigten Begleitbriefes,
von der Post abgeholt werden.

UI. An Einwohnerim Orts- oder Landbestellbe¬
zirke der Aufgabe-Postanstalt werden Postsendungen in
gleichem Umfange wie an Adressaten im Bereiche anderer
Postorte angenommen.Wegen der Ausnahmein Be¬
treff der Expreßsendungensiehe § 22 Abs. IV.

Zeit der Bestellung.§ 34. I. Die Postbehörde bestimmt, wie oft täg¬
lich und in welchen Fristen die Ortsbriefträgerdie ein¬
gegangenen Briefe u. s. w. zu bestellen, und an welchen
Tagen die Landbriefträger Bestellungennach Orten , an
welchen sich Postanstaltennicht befinden, zu bewirken
haben.
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II. Die nach dem Verlangen der Absender „durch

Expressen" zu bestellenden Gegenstände (§ 22) müssen in
allen Fällen, auch wenn sie zur Nachtzeit eintreffen, ohne

Verzug bestellt werden, sofern nicht vom Absender oder

Adressaten ein Anderes ausdrücklich bestimmt ist.

III. Sendungen mit dem Vermerk auf der Adresse:

„postö 1-estants" werden bei der Postanstalt des Be¬

stimmungsorts einstweilen aufbewahrt (§ 40 Abs. I.

Punkt 3 und 4) und dem Adressaten behändigt, wenn

sich derselbe zur Empfangnahme meldet und aus Erfor¬

dern legitimirt.
An wen die Bestellung geschehen muß.

§ 35. I. Die Bestellung durch die Postanstalten er¬

folgt an den Adressaten selbst oder an dessen legitimirten

Bevollmächtigten. Der Adressat, welcher einen Dritten

zur Empfangnahme der an ihn zu bestellenden Gegen¬

stände bevollmächtigen will, muß die Vollmacht schrift¬

lich ausstellen und in dieser die Gegenstände genau be¬

zeichnen, zu deren Empfangnahme der Bevollmächtigte

befugt sein soll. Insofern die Landesgesetze nicht eine

besondere Form der Vollmachten vorschreiben, muß die

Unterschrift des Machtgebers unter der Vollmacht, wenn

deren Richtigkeit nicht ganz außer Zweifel steht, wenig¬

stens von einem Beamten, welcher zur Führung eines

amtlichen Siegels berechtigt ist, unter Beidrückung des¬

selben, beglaubigt sein, und es muß die Vollmacht bei

der Postanstalt, welche die Bestellung ausführen läßt,

niedergelegt werden.

II. Ist außer dem Adressaten noch ein Anderer,

wenn auch nur zur nähern Bezeichnung der Wohnung

des Adressaten, auf der Adresse genannt, z. B. an

bei L., so ist dieser zweite Adressat auch ohne ausdrück¬

liche Ermächtigung als Bevollmächtigter des Adressaten

ur Empfangnahme von gewöhnlichen Briefen, Correspon-

enzkarten, Drucksachen und Waarenproben anzusehen.

Ist ein Gasthof als Wohnung des Adressaten auf der

Adresse angegeben, so kann die Bestellung dieser Gegen¬

stände an den Gastwirth auch in dem Falle erfolgen,
wenn der Adressat noch nicht eingetroffen ist.

III. Wird der Adressat oder dessen nach den vor¬

stehenden Bestimmungen legitimirter Bevollmächtigter in

seiner Wohnung nicht angetroffen, oder wird dem Brief¬

träger oder Boten der Zutritt zu ihm nicht gestattet, so

erfolgt die Bestellung

der gewöhnlichen Briefe, Correspondenzkarten, Druck¬

sachen und Waarenproben, sowie der Begleitbriefe

zu gewöhnlichen Palleten (§ 33 Abs. I.) bz. der

Packete selbst

an einen Haus- oder Comtoirbeamten, ein erwachsenes

Familienglied oder sonstigen Angehörigen oder an einen

Dienstboten des Adressaten bz. des Bevollmächtigten

desselben. Wird Niemand angetroffen, an den hiernach

die Bestellung geschehen kann, so erfolgt dieselbe an den

Hauswirth oder an den Wohnungsgeber oder an den
Portier des Hauses.

IV. Die Behändigung an dritte Personen ist un¬

zulässig, wenn es sich um die Bestellung von

1) recommandirten Sendungen (§ 17.),

2) Postanweisungen (Z 18.),

3) Depeschen-Anweisungen (§ 19.),

4) Ablieferungsscheinen (§ 33 Abs. I.)

handelt, vielmehr müssen diese Gegenstände stets an den
Adressaten oder dessen legitimirten Bevollmächtigten selbst
bestellt werden.

Lautet die Adresse:

„An zu erfragen bei L."

„An abzugeben bei L."

„An im Hause des L."
„An H.. wohnhaft bei L."

„An 4.. logirt bei L/

Lautet die Adresse:

„An 4,. zu Händen des ö.
, „An V. abzugeben an ö."

„An aux soins cks ö."
„An^.. oars ot L."

Wenn die Adresse lautet:

so muß die Be¬

stellung jedesmal

an den zuerst ge¬

nannten Adressa¬

ten (^.) erfolgen.

so muß die Bestellung
jedesmal an den zuletzt

genannten Adressaten

(L.) erfolgen.

„An^.. per deS

ö.", so darf die Bestellung sowohl an den zuerst ge¬
nannten Adressaten (.4.), als auch an den zuletzt genann¬
ten Adressaten (ö.) stattfinden.

V. Die Bestellung recommandirter Sendungen darf
nur gegen Empfangsbekenntniß geschehen, und hat der

Adressat oder dessen Bevollmächtigter zu diesem Behufe
den Ablieferungsschein zu unterschreiben.

VI. Die Postmandate dürfen nur dem Adressaten

oder dessen legitimirten Bevollmächtigten vorgezeigt wer¬
den. Bei Benennung mehrerer Personen erfolgt die Vor¬

zeigung nur an den zuerst genannten Adressaten oder
dessen legitimirten Bevollmächtigten.

VII. Die Bestellung der Postsendungen an Mili¬

tärpersonen oder an Zöglinge von Erziehungsanstalten,
Pensionaten rc. erfolgt auf Grund der mit den Mili¬

tärbehörden oder den Vorstehern der Erziehungsanstalten
getroffenen besonderen Abkommen an die von den Mi»

litärbehörden bz. den AnstaltsVorstehern beauftragten
Personen.

VIII. In Betreff der Behändigung von Expreß¬

sendungen gelten dieselben Bestimmungen, welche bezüg¬

lich der im gewöhnlichen Wege zur Bestellung gelangen¬
den Sendungen maßgebend sind.

Bestellung der Schreibenmit Behäudigungsschein.

F. 36.1. In Betreff der Bestellung vonaußcrgericht-

lichen Schreiben mit Behändigungsschein gelten folgende
Bestimmungen:

1) Die Insinuationen sollen in der Behausung der¬
jenige», an welche sie zu bewirken sind, und bei

Handelsleuten in ihren Läden und Schreibstuben
geschehen.

2) Die Insinuation muß an den, auf dem Schrei¬
ben benannten Adressaten erfolgen. Wird der

bezeichnete Adressat nicht persönlich angetroffen,

so sind gewöhnliche Schreiben mit Behändi¬
gungsschein

a) einem seiner erwachsenen Angehörigen,

d) in deren Ermangelung einem seiner
boten,

Dienst-



e) wenn es an dergleichen Personen fehlt und das

Schreiben an einen Haus- oder Grundeigen¬
thümer gerichtet ist, dem Verwalter oder Ad¬
ministrator oder dem Pächter des Landgutes des

Adressaten, endlich

,1) in Ermangelung aller dieser Personen

dem Hauswirth
zu insinuiren.

Die Zustellung darf nicht an unerwachsene

Kinder, yn Miether oder an Fremde geschehen.

Bei recommandirten Briefen mit Be¬

händigungsschein darf die Behändigung nur an

den Adressaten selbst oder dessen legitimirten Be¬

vollmächtigten erfolgen.

Den Personen, an welche statt des Adressa¬

ten insinuirt wird, ist zu empfehlen, das Schrei¬

ben dem Adressaten ungesäumt zuzustellen.

3) Der bestellende Bote muß den Behändignngs-

schein dem Adressaten oder in dessen Abwesen¬

heit derjenigen Person, an welche nach den Be¬

stimmungen unter 2 die Insinuation auszuführen

ist, vorlegen und durch Namcnsunterschrift den

Empfang des Schreibens anerkennen lassen.

4) Verweigert der Adressat oder in dessen Abwe¬

senheit eine der unter Nr. 2 zu u bis ci be¬

zeichneten Personen die Bescheinigung des Em¬

pfanges, so ist dies von dem bestellenden Boten

auf dem Behändigungsscheine unter specieller An¬

gabe des Grundes zu vermerken.

5) Wird die Annahme des Schreibens aus dem

Grunde verweigert, weil der Adressat die etwa

zum Ansatz gekommenen Beträge an Porto, Jn-
sinuations-Gebühr zc. nicht zahlen will, so hin¬

dert dieser Umstand allein die Aushändigung

an den Adressaten nicht. Wird die Annahme

dagegen aus einem andern Grunde verweigert,

oder tritt der Fall ein, daß Niemand von den
unter Nr. 2 zu s. bis ä bezeichneten Personen

angetroffen wird: so sind die vochBehörden oder

Notaren ausgehenden Schreiben an die Stuben¬

oder Hausthür des Adressaten zu befestigen, die
von Privatpersonen ausgehenden Schreiben aber

als unbestellbar zu erachten und zurückzusenden.

Bevor der bestellende Bote die Befestigung an

die Thür bewirkt, muß er sich davon überzeugen,

daß die Wohnung, an deren Thür die Befesti¬

gung erfolgen soll, dem Adressaten wirklich (als

Miether, Nutznießer oder Eigenthümer:c.) ge¬
hört.

II- In Betreff der Bestellung von gerichtlichen

Schreiben mit Behändigungsschein bewendet es bei den

hierüber bestehenden besonderen Bestimmungen.

III. Die Porto- bz. sonstigen Beträge für ein

Schreiben mit Behändigungsschein müssen sämmtlich ent¬

weder von dem Absender öder von dem Adressaten ent¬

richtet werden. Will der Absender die Gebühren tra¬

gen, so zahlt er bei der Einlieferung des Schreibens zu¬

nächst nur das tarifmäßige Porto für die Beförderung

des Schreibens noch dem Bestimmungsorte, die anderen

Beträge werden erst auf Grund des vollzogen zurück¬
kommenden Behändigungsscheins von dem Absender ein¬

gezogen. Falls die Insinuation nicht ausgeführt werden

kann, kommt nur das tarifmäßige Porto sür die Be¬

förderung des Schreibens nach dem Bestimmungsorte

zum Ansatz.
Berechtigimg des Adressaten zur Abholung der Briefe zc.

H 37. I. Wenn Jemand die im § 33 Abs. I. bezeich¬

neten Gegenstände nicht auf die im Z 35 bestimmte

Weise sich zusenden lassen, sondern von der Postanstalt
selbst abholen oder abholen lassen will, so kommen die

Bestimmungen im §. 48 des Gesetzes über das Post-

wescn des Deutschen Reichs zur Anwendung.

H. Der Adressat, welcher von der Bcfugniß, seine

Postsendungen abzuholen oder abholen zu lassen, Ge¬
brauch machen will, muß solches in einer schriftlichen Er¬

klärung aussprechen und diese Erklärung, in welcher die

abzuholenden Gegenstände genau bezeichnet sein müssen,
bei der Postanstalt niederlegen. Die schriftliche Erklä¬

rung muß auf gleiche Weise beglaubigt sein, wie die

Vollmacht im Fall des § 35 Abs. I. Die Aushändi-

dung erfolgt alsdann innerhalb der für den Geschäfts¬

verkehr mit dem Publikum festgesetzten Dienststunden(§ 26).
III. Insoweit die Postvcrwaltung die Bestellung

von Palleten ohne Werthangabe oder von Sendungen

mit Werthangabe übernommen hat, sind bezüglich der

Bestellung

a) die gewöhnlichen Packete und die dazu gehöri¬

gen Begleitbriefe,
d) die recommandirten Packete nebst den dazu ge¬

hörigen Begleitbriefen und Ablicferungsscheinen,

0) die Sendungen mit Werthangabe nebst den et¬

waigen Begleitbriefen und die dazu gehörigen

Abüeferungsscheine

als eine zusammengehörige Sendung anzusehen.

IV. Die mit den Posten ankommenden gewöhn¬

lichen Briefe, Corresqondenzkarten, Drucksachen und

Waarcnproben müssen für die abholenden Korrespon¬

denten eine halbe Stunde nach der Ankunft zur Aus¬

gabe gestellt werden. Eine Verlängerung dieser Frist

ist nur mit Genehmigung der obersten Postbehörde zu-

lässig.

V. Bei recommandirten Sendungen, sowie bei

Sendungen mit Werthangabe wird zunächst nur der

Ablieferungsschein, bei gewöhnlichen Palleten der Begleit¬

brief an den Abholer verabsolgt. Bei Postanweisungen

wird zunächst nur die Postanweisung ohne den Betrag

dem Abholer ausgehändigt.

VI. Die Bestellung erfolgt jedoch, der abgegebenen

Erklärung des Adressaten ungeachtet, durch Boten der

Postanstalt:

1) wenn der Absender es verlangt und dieses Ver¬
langen auf der Adresse,. z. B. durch den Vermerk

„durch Expressen zu bestellen" :c. ausdrücklich aus¬

gesprochen hat (tz. 22.);



2) wenn es auf die Bestellung von Briefen mit
Behändigungsschcin ankommt' (§. 36).

3) wenn der Adressat nicht am Tage nach der An¬
kunft, oder wenn er außerhalb des Ortsbestell¬

bezirks der Postanstalt wohnt, nicht innerhalb

der nächsten drei Tage den zu bestellenden Gegen¬

stand abholen läßt.

Aushändigung der Sendungen nach ersolgter Behändigung der
Begleitbriefe und der Ablicferungsscheine, sowie Auszahlung baarer

Beträge.

Z. 38. l. Die Aushändigung der gewöhnlichen

Packete soweit dieselben dem Adressaten nicht in die

Wohnung bestellt werden, erfolgt während der Dienst¬

stunden in der Postanstalt an denjenigen, welcher sich

znr Abholung meldet und den zu dem Packete gehörigen

Begleitbrief vorzeigt. Der Begleitbrief wird zum Zeichen

der erfolgten Aushändigung des Packets mit dem dazu

bestimmten Stempel der Postanstalt bedruckt.
li. Recommandirte Sendungen, Sendungen mit

Werthangabe, sowie die zu den recommandirten Packeten

und zu den Packeten mit Werthangabe gehörigen Begleit¬

briefe, ferner bei Postanweisungen die auszuzahlenden

Geldbeträge werden, insofern die Abholung von der

Post erfolgt (tz. 37.), an denjenigen ausgehändigt, welcher

der Postanstalt den mit dem Namen des Empfangs¬

berechtigten unterschriebenen Ablieferungsschein bz. die

unterschriebene Postanweisung überbringt und aushändigt.

III. Eine Untersuchung über die Aechtheit der Un¬

terschrift und des etwa hinzugefügten Siegels unter dem

Ablieferungsschcine zc., sowie eine weitere Prüfung der

Legitimation desjenigen, welcher diesen Schein oder den

Begleitbrief überbringt, liegt der Postanstalt nach § 49

des Gesetzes über das PostWesen des Deutschen Reichs

nicht ob.

IV. Wo die PostVerwaltung die Bestellung von

Packeten ohne Werthangabe oder von Sendungen mit

Werthangabe übernommen hat, kommen die obigen Be¬

stimmungen nicht zur Anwendung, vielmehr erfolgt als¬

dann die Aushändigung der gewöhnlichen Packete nach

Maßgabe der Vorschriften im § 35 Abs. IV, wogegen

die Bestellung der Sendungen mit Werthangabe, der

recommandirten Packete und der Postanweisungsbeträge

an den Adressaten oder an dessen legitimirten Bevoll¬

mächtigten gegen Quittung desselben stattfindet.

Nachsendung der Postsendungen.

F. 39. I. Hat der Adressat seinen Aufenthalts- oder
Wohnort verändert, und ist sein neuer Aufenthalts- oder

Wohnort bekannt, so werden ihm gewöhnliche und re¬

commandirte Briefe, Correspondenzkarten, Drucksachen

und Waarenproben, serner Postanweisungen nachgesendet

wenn er nicht eine andere Bestimmung getroffen hat.

Dasselbe gilt von den Postmandatcn nebst ihren An¬

lagen.

II. Bei Packeten, bei Briefen mit Werthangabe,
sowie bei Briefen mit PostVorschüssen, erfolgt die Nach¬

sendung nur auf Verlangen des Absenders, oder,

bei vorhandener Sicherheit für Porto und Auslagen,

auch des Adressaten. Der Adressat ist, wenn nicht schon

der Absender die Nachsandung verlangt hat, von dem

Vorliegen einer Sendung amtlich und portofrei in
Kenntniß zu setzen.

Behandlung unbestellbarer Postseuduugm am Bestimmungsorte.

§. 40. 1. Postsendungen sind für unbestellbar zu
erachten:

1) wenn der Adressat am Bestimmungsorte nicht

zu ermitteln, und die Nachsendung nach den Vor¬
schrifteil im §. 39 nicht möglich oder nicht zu¬
lässig ist;

2) wenn die Annahme verweigert wird;

3) wenn die Sendung mit dem Vermerke „xosto
rostnnts" versehen ist, und nicht binnen 3 Mo¬

naten , vom Tage des Eintreffens an gerechnet,

von der Post abgeholt wird;

4) wenn es sich um eine Sendung mit Postvor-

schuß handelt, auch wenn sie mit „xosts röstantiz"
bezeichnet ist, und die Sendung nicht innerhalb

14 Tage nach ihrer Ankunft am Bestimmungs¬

orte eingelöst wird;

5) wenn bei Postanweisungen innerhalb 14 Tage

nach ihrer Bestellung oder Abholung der Geld¬

betrag nicht in Empfang genommen wird;

6) wenn die Sendung Loose oder Anerbictungen

zu einem Glücksspiele enthält, an welchem der

Adressat nach den für ihn geltenden Landes-

gcsetzen sich nicht bctheiligen darf, und wenn eine

solche Sendung sofort nach geschehener Eröffnung

durch den Adressaten an die Post zurückgegeben
wird.

II. Bevor in dem Falle zu 1 eine mit einem Be¬

gleitbriefe versehene Sendung deshalb als unbestellbar

angesehen wird, weil mehrere dem Adressaten gleichbe¬
nannte Personen im Orte sich befinden, und der wirk¬

liche Adressat nicht sicher zu unterscheiden ist, muß der

Begleitbrief nach dem Aufgabeorte zurückgesandt werden,
um den Absender, wenn derselbe an der äußern Be¬

schaffenheit des Begleitbriefes erkannt oder sonst auf ge¬

eignete Weise ermittelt werden kann, zur nähern Be¬

zeichnung des Adressaten zu veranlassen.

III. Alle anderen Postsendungen sind, wenn sie als

unbestellbar erkannt worden, ohne Verzug nach dem Auf¬

gabeorte zurückzusenden. Nur bei Sendungen, die einem

schnellen Verderben unterliegen, muß, sofern nach dem

Ermessen der Postanstalt des Bestimmungsorts Grund

zu der Besorgniß vorhanden ist, daß das Verderben auf

dem Rückwege eintreten werde, von der Rücksendung ab¬

gesehen werden, und die Veräußerung des Inhalts für

Rechnung des Absenders erfolgen.

IV.' In allen vorgedachtcn Fällen ist der Grund
der Zurücksendung oder eintretenden Falls, daß und

weshalb die Veräußerung erfolgt sei, auf dem Begleit¬
briefe zu vermerken.

V. Die zurückzusendenden Gegenstände dürfen nicht

eröffnet sein. Eine Ausnahme hiervon tritt nur ein

bezüglich der Briefe, welche von einer mit dem Adres¬

saten gleichnamigen Person irrthümlich geöffnet wurden,

und bezüglich der im Abs. 1 unter 6 bezeichneten Briefe.



Bei irrthümlicher Eröffnung von Briefen durch gleich¬

namige Personen ist übrigens, sofern dies möglich ist,
eine von diesen Personen selbst unter Namensunterschrift

auf die Rückseite des Briefes niederzuschreibende bezüg¬

liche Bemerkung beizubringen.
VI. Die Eröffnung des Begleitbriefes zu einem

Packete durch den Adressaten bz. seinen Bevollmächtigten

ist der Annahme der Sendung gleich zu achten.
Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Aufgabeorte.

Z. 41. I. Die nach Maßgabe des § 40 unbestell¬
baren und deshalb nach dem Abgangsorte zurückgehenden

Sendungen werden an den Absender zurückgegeben.

II. Bei der Bestellung und Behändigung einer

zurückgekommenen Sendung an den ermittelten Absender

wird nach den für die Bestellung und Aushändigung

einer Sendung an den Adressaten gegebenen Vorschriften

verfahren. Der über eine Sendung dem Absender er¬

theilte Einlieferungsschein muß bei der Wiederaushän¬

digung der Sendung zurückgegeben werden.

III. Kann die Postanstalt am Abgangsorte den

Absender nicht ermitteln, so wird der Brief an die vor¬

gesetzte Ober-Postdircction eingesandt, welche denselben

mittelst Stempels als unbestellbar zu bezeichnen und

durch Eröffnung den Absender zu ermitteln hat. Die

mit der Eröffnung beauftragten, zur Beobachtung strenger
Verschwiegenheit besonders verpflichteten Beamten nehmen

Kenntniß von der Unterschrift und von dem Orte,

müssen jedoch jeder weiteren Durchsicht sich enthalten.

Der Brief wird hiernächst mit einem Dienstsiegel, welches

die Inschrift trägt: „Amtlich eröffnet durch die Ober-
Postdirection in N.," wieder verschlossen.

IV. Wird der Absender ermittelt, verweigert der¬

selbe aber die Annahme, oder läßt innerhalb 14 Tage

nach Behändigung des Begleitbriefes oder des Abliefe¬

rungsscheins oder der Postanweisung die Sendung bz.

den Geldbetrag nicht abholen, so können die Gegenstände
zum Besten der Postarmen- oder Unterstützungskasse

verkauft werden.

V. Briefe und die zum Verkauf nicht geeigneten

werthlosen Gegenstände können nach Ablauf der Frist
vernichtet werden.

VI. Ist der Absender nicht zu ermitteln, so werden

gewöhnliche Briefe und die zum Verkauf nicht geeigneten

iverthlosen Gegenstände nach Verlauf von drei Monaten

vom Tage des Eingangs derselben bei der Ober-Post-

direction gerechnet, vernichtet; dagegen wird

1) bei recommandirten Sendungen, ferner bei Briefen

mit Werthangabe, oder bei Briefen, in denen

sich bei der Eröffnung Gegenstände von Werth

vorgefunden haben, ohne daß dieser angegeben
worden ist, sowie bei Postanweisungen.

2) bei Palleten mit oder ohne Werthangabe,

der Absender öffentlich aufgefordert, innerhalb vier

Wochen die unbestellbaren Gegenstände in Empfang zu

nehmen. Die zu erlassende öffentliche Aufforderung,

welche eine genane Bezeichnung des Gegenstandes unter

Angabe des Abgangs- und Bestimmungsorts, der Person

des Adressaten und des Tages der Einlieferung enthalten

muß, wird durch Aushang bei der Postanstalt des Ab¬

gangsorts und durch einmalige Einrückung in ein dazu

geeignetes amtliches Blatt bekannt gemacht.

VII. Inzwischen lagern die Sendungen auf Gefahr
des Absenders, und nur Sachen, welche dem Verderben

ausgesetzt sind, können sofort verkauft werden.

VI4I. Bleibt die öffentliche Aufforderung ohne
Erfolg, so werden die Sachen verkauft.

IX. Sind unbestellbare Sendungen in einem frem¬

den Postgebiete zur Post gegeben, so werden sie dort¬

hin zurückgeschickt und es bleibt das weitere Verfahren
der fremden Postanstalt überlassen.

Entrichtung des Portos und der sonstigen Gebühren.
8> 42. I. Für alle durch die Post zu versenden¬

den Gegenstände, denen nicht die Portofreiheit ausdrück¬

lich zugestanden ist,, müssen das Porto und die sonstigen

Gebühren nach Maßgabe des Tarifs entrichtet werden.

II. Insofern das Gegentheil nicht ausdrücklich

bestimmt ist, jkönncn die Postsendungen nach der Wahl

des Absenders srankirt oder unsrankirt zur Post ein¬
geliefert werden.

III. Ist das Franc» am Abgangsorte zu niedrig

erhoben und berechnet worden, so wird das tarifmäßige

Ergänzungs-Porto vom Adressaten erhoben. Der Adressat

kann in solchem Falle, und wenn die Sendung nicht
aus fremdem Postgebiete herrührt, die Ausfolgung der¬

selben ohne Portozahlung verlangen, insofern er den
Absender namhaft macht und das Couvert oder die Be-

gleit-Adresse oder eine Abschrift davon zurückzunehmen

gestattet. Der fehlende Betrag wird alsdann vom Ab¬
sender eingezogen.

IV. Sind gewöhnliche Briefe, Correspondenzkartett

Waarenproben, sowie Drucksachen bis zum Gewichte

von 250 Grammen vom Absender durch Postwerth¬

zeichen ungenügend srankirt, so wird der fehlende Be¬

trag, bz. auch das Zuschlagporto ebenfalls dem Adressaten

als Porto angesetzt. Die Verweigerung der Nachzah¬

lung des Portos gilt in diesem Falle für eine Verwei¬
gerung der Annahme des Briefes w.

V. Sendungen, welche mit Postwerthzeichen einer

fremden PostVerwaltung srankirt aufgeliefert werden,

sind als unsrankirt zu behandeln und die Postwerth¬

zeichen als ungültig zu bezeichnen.

VI. Wird die Annahme eines Gegenstandes von dem

Adressaten verweigert, oder kann der Adressat nicht er¬
mittelt werden, so ist der Absender, selbst wenn er den

Gegenstand der Sendung nicht zurücknehmen will, ver¬

bunden, das tarifmäßige Porto und die Gebühren zu
zahlen.

VII. Für Sendungen, welche erweislich auf der

Post verloren gegangen sind, wird kein Porto gezahlt

und das etwa gezahlte erstattet. Dasselbe gilt von sol¬

chen Sendungen, deren Annahme wegen vorgekommener

Beschädigung vom Adressaten verweigert wird, insofern

die Beschädigung von der PostVerwaltung zu vertreten ist.

VIII. Hat der Adressat die Sendung angenommen,
so ist er, sofern in Vorstehenden! nicht ein Anderes be¬

stimmt ist, zur Entrichtung des Portos und oer Ge-



bühren verpflichtet, und kann sich davon durch spätere

Rückgabe der Sendung nicht befreien. Die Staats¬
behörden sind jedoch befugt, auch nach erfolgtcr Annahme

und Eröffnung portopflichtiger Sendungen die Brief-

couverts zu dem Zwecke an die Postanstalt zurückzugeben,

das Porto von dem Absender nachträglich einzuziehen.
Tarifbestimmungen.

§ 43. I. Die zu dem ersten Abschnitte gehörigen,

reglementarisch zu treffenden Tarifbestimmungen, soweit

dieselben in dem gesammten Umfange des Postgebiets

gleichmäßige Anwendung finden, sind in der anliegenden

Zusammenstellung enthalten. Rücksichtlich der sonstigen

zu diesem Abschnitte gehörigen, reglementarisch zu treffen¬

den Tarifbestimmungen bewendet es bis auf Weiteres

bei den bestehenden Verhältnissen.

Zweiter Abschnitt.
Estafettenbeförderung.

Estafettenbeförderung.

tz 44. I. In Bezug auf die Beförderung von Sen¬

dungen durch Estafette kommen folgende Bestimmungen
in Anwendung: ») Annahme.

U. Briefe und andere Gegenstände können zur esta¬

fettenmäßigen Beförderung nur bei solchen Postanstalten

eingeliefert werden, welche an Orten mit Estafetten-Sta¬

tion sich befinden, oder welche an Eisenbahnen liegen,

deren Züge zur Beförderung der eingelieferten Sendung

zweckmäßig benutzt werden können. Sendungen, welche

ausschließlich auf der Eisenbahn zu befördern sind, wer¬

den zur estafettenmäßigen Beförderung nicht angenommen.
b) Gewicht und Beschaffenheit der Depeschen.

III. Mit Estafetten werden überhaupt nur Gegen¬

stände bis zum Gesammtgewicht von 20 Pfund beför¬
dert. Briefe bis zum Gewichte von 250 Grammen

müssen mit haltbarem Papier couvertirt, schwerere Briefe

und Packete aber in Wachsleinwand verpackt, auch müssen

die Briefe und Packete in einem solchen Format zur

Post eingeliefert werden, daß sie in der Estasettentasche

Raum finden.

IV. Die Adresse muß der Vorschrift des § 2 ent¬

sprechen.

V. Eine Werthangabe ist bei Estafettensendungen

nicht zulässig.

VI. Ueber die Estafettensendung erhält der Absender

einen Einlieferungsschein.
o) BefördernngSweise.

VII. Die Beförderung geschieht zu Pferde oder mit¬

telst eines Kariols. Eisenbahnzüge werden, insofern der

Absender nicht eine andere Besörderungsweisc verlangt

hat, benutzt, wenn berechnet werden kann, daß die Esta¬

fettendepeschen mit denselben ihren Bestimmungsort eher

oder wenigstens ebenso früh erreichen, als bei der Be¬

förderung zu Pferde.ä) Bestellung am Bestimmungsorte.

VIII. Die durch Estafette eingegangenen Gegenstände

müssen ohne Verzug bestellt werden, sofern vom Absender

oder Adressaten nicht ein Anderes bestimmt ist. Sie

müssen derjenigen Person behändigt werden, an welche

die Adresse lautet. Wird dies durch besondere Umstände

verhindert, so kann die Aushändigung an Haus- und
Comtoirbeamte oder erwachsene Familienglieder des
Adressaten geschehen. Der Empfänger muß dem Ueber-

bringer quittiren und die Stunde des Empfanges be¬
scheinigen.

e) Zahlungssätze für Estafetten, welche zu Pferde oder mittelst
Kariols befördert werden.

IX. Für jede Depesche:c. ist das tarifmäßige Porto

und für jede Estafette außerdem eine Expeditionsgebühr
von 15 Sgr. zu entrichten.

X. Nur die Postanstalt des Absendungsortes, oder

wenn die Estafette aus einem fremden Postgebiete kommt,

die zuerst berührte Poststation ist zur Ansehung der Ex¬
peditionsgebühr berechtigt.

XI. Die Zahlung für ein Estafettenpferd erfolgt

nach demselben Satze, welcher für ein Courierpferd fest¬

steht (siehe § 59 Abs. I.).

XII. Das etwaige Chausseegcld, sowie die sonstigen

Communications-Abgaben werden nach den betreffenden,

zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Tarifen erhoben.

XIII. Die Rittgebühren werden nach der wirklichen

postmäßigen Entfernung berechnet.

XIV. Bei Estafetten nach Orten unter zwei Meilen

erfolgt die Berechnung der tarifmäßigen Gebühren nach

denselben Grundsätzen, welche bezüglich der Extrapostcn

:c. nach Orten unter zwei Meilen im § 59 vorgeschrie¬
ben sind.

XV. Wünscht der Absender eine Estafette, welche

nur bis zur nächsten Station oder nach einem Orte geht,
der ohne Pferdewechsel erreicht werden kann, die Rück¬

beförderung der Antwort durch den Postillon, welcher

die Estafette überbracht hat, so ist dieses zulässig, wenn

der Postillon den Rückritt innerhalb sechs Stunden nach

seiner Ankunft und nicht vor Ablauf von so viel Stun¬

den, als die Tour Meilen hat, antreten kann. Der Ab¬

sender der Depesche muß seinen Wunsch aber gleich bei

Aufgabe derselben der Postanstalt zu erkennen geben.

Für den Rückritt wird dann nur die Hälfte der regle¬
mentsmäßigen Rittgebühren gezahlt.

XVI. Die Erhebung des Chausseegeldes und der

sonstigen Communications - Abgaben geschieht im Falle

der Rückbenutzung (Abs. XV.) sowohl für die Tour als

für die Retour. Die Expeditionsgebühr ist dagegen nur
einmal zu entrichten.

XVII. Für die Bestellung einer jeden mit Estafette

eingehenden Sendung werden am Bestimmungsorte 5 Sgr.
erhoben.
k) Zahlungssätzefür Estafetten,welche auf der Eisenbahn beför¬

dert werden.

XVIII. Für die streckenweise estaffettenmäßige Be¬

förderung von Sendungen auf Eisenbahnen werden,

wenn wegen mangelnder Postbegleitung ein besonderer

Begleiter zur Sicherung der Sendung mitgegeben werden

muß, außerdem erhoben:



a) das tarifmäßige Personengeld für die Hinreise

des Begleiters auf einem Platze dritter Klasse,

oder wenn mit dem betreffenden Zuge Personen

in der dritten Klasse nicht befördert werden, auf

einem Platze zweiter Klasse,

k) das tarifmäßige Personengeld für die Rückreise

des Begleiters auf einem Platze dritter Klasse,

o) die Diäten des Begleiters für jeden angefangenen

Tag, welcher zur Hinreise des Begleiters und

zur Rückreise desselben mit dem nächsten Zuge

erforderlich ist.
xl Berechnung der Bruchmeilen und der Brttchpfennigc.

XIX. Nach den für eine Meile bestimmten Sätzen

ist im Verhältniß -für die überschießenden Fünftel- :c.
Meilen die Zahlung zu leisten. Die überschießenden
Vruchpfennige werden bei den einzelnen Beträgen für

volle Pfennige gerechnet. Eine weitere Abrundung findet
nicht statt.

Ii) Berichtigung der Kosten.

XX. Der Absender einer Depesche muß sämmtliche

Kosten, mit Ausnahme des Bestellgeldes, bei der Ab¬

senkung bezahlen. Können dieselben von der absendenden

Postanstalt nicht genau angegeben werden, so muß ein

angemessener Geldbetrag hinterlegt und die Feststellung

des Kostenbetrages bis zur Rückkunft des Estasettcnpasses
ausgesetzt werden.

XXI. In den Gebieten mit anderer als der Thaler-

und Silbergroschen-Währung sind die sich ergebenden

Beträge in die landesübliche Münzwährung möglichst

genau umzurechnen. Ergeben sich hierbei Bruchtheile, so

erfolgt die Erhebung mit dem nächst höheren darstell¬

baren Betrage.

Dritter Abschnitt.

Beförderung der Personen auf den ordent¬

lichen Posten.

Meldung zur Reise.

§. 45. I. Die Meldung zur Reise mit den or¬
dentlichen Posten kann stattfinden:

a) bei den Postanstalten, oder

k) bei den unterwegs belegenen Haltestellen")
welche von den Ober-Postdircctionen öffentlich

bekannt gemacht werden.

a) Bei den Postanstalten.

II. Bei den Postanstalten kann die Meldung frü¬

hestens acht Tage^vor dem Tage der Abreise und spä¬
testens vor dem Schlüsse der Post für die Personenbe¬

förderung geschehen/

III. Der Schluß der Post für die Personenbeförde¬

rung tritt ein:

wenn im Hauptwagen oder in den bereits gestellten
Bcichaisen noch Plätze offen sind: fünf Minuten und

*) Anmerk Soweit die Haltestellen noch nicht überall regu-
lirt sind, bewendet es bis dahin bei den bestehenden Verhältnissen.

wenn dieses nicht der Fall ist, sondern die Gestel¬

lung von Beichaisen erforderlich wird: fünfzehn
Minuten

vor der festgesetzten Abgangszeit der betreffenden Post.

IV. Die Meldung muß innerhalb der für den Ge¬

schäftsverkehr mit dem Publikum bestimmten Dienststundcn

(Z. 26) geschehen, kann aber, wenn die Post außerhalb

der Dienststunden abgeht, auch noch gegen die Zeit der

Abfertigung der betreffenden Post erfolgen. Uebrigens

darf die Meldung — über die gewöhnliche Schlußzeit
der Post für die Personenbeförderung — ausnahms¬

weise unmittelbar bis zum Abgänge der Posten noch

stattfinden, soweit dadurch die pünktliche Absenkung der¬

selben nach dem Ermessen der Postanstalt nicht ver¬

zögert wird.

V. Erfolgt die Meldung bei einer Postanstalt mit

Station, so kann die Annahme nur dann wegen man¬

gelnden Platzes beanstandet werden, wenn zu der betref¬

fenden Post Bcichaisen überhaupt nicht gestellt werden,
und die Plätze im Hauptwagen schon vergeben, oder

auf den Untcrwegs-Stationen bei Ankunft der Post

schon besetzt sind, oder wenn auf der betreffenden Station
nur eine beschränkte Gestellung von Beichaisen statt¬

findet.

VI. Erfolgt die Meldung bei einer Postanstalt

ohne Station, so findet die Annahme nur unter dem

Borbehalt statt, daß in dem Hauptwagen und in den
etwa mitkommenden Beichaisen noch unbesetzte Plätze

vorhanden sind.

VII. Bei solchen Posten, zu welchen Beichaisen

überhaupt uicht gestellt werden, können Plätze nach einem
vor der nächsten Station belegenen Zwischenorte nur

insoweit vergeben werden, als sich bis zum Abgange

der Post zu den vorhandenen Plätzen nicht Personen

gemeldet haben, welche bis zur nächsten Station oder
darüber hinaus reisen wollen. Doch kann der Reisende

einen vorhandenen Platz sich dadurch sichern, daß er bei

seiner Meldung sogleich das Personengeld bis zur nächsten

Station, bezahlt.
^ d) An Haltestellen.

V III . Die Meldung an Haltestellen kann nur dann be¬

rücksichtigt werden, wenn noch unbesetzte Plätze im Haupt¬

wagen oder in den Beichaisen offen sind. Der Reisende

muß an diesen Haltestellen, wenn die Post anhält, ohne
Aufenthalt der Post sofort einsteigen. Gepäck von

solchen Reisenden kann nur insoweit zugelassen werden,

als dasselbe ohne Belästigung der andern Passagiere im

Personenraum leicht untergebracht werden kann. Die

Packränme des Wagens dürfen dabei nicht geöffnet

werden, auch ist jedes längere Anhalten der Post un¬

statthaft.
IX. Wünschen Reisende sich die Beförderung mit

der Post von einer Postanstalt ohne Station oder von

einer Haltestelle ab zu sichern, so müssen sie sich bei der
vorliegenden Postanstalt mit Station melden, von dort

ab einen Platz nehmen und das Personengeld dafür

erlegen.



Pnsvnen, weich« von der Rehe mit der Post ausgeschlossen sind,

g 46. 1. Bon der Reise mit der Post sind aus-

beschlossen:

1) Kranke, welche mit epileptischen oder Gemüths¬
leiden, mit ansteckenden oder Ekel erregenden Uebeln

behaftet sind;

2) Personen, welche durch Trunkenheit, durch unan¬
ständiges oder rohes Benehmen, oder durch unan¬

ständigen oder unreinlichen Anzug Anstoß erregen;

3) Gefangene;
4) Erblindete Personell ohne Begleiter, und

5) Personen, welche Hunde oder geladene Schieß¬

waffen mit sich führen.
Passagierliillet.

tz 47. I. Geschieht die Meldung zur Reise bei einer

Postanstalt, so erhält der Reisende gegen Entrichtung des

Personengeldes das Passagierbillet.

II. Bei durchgehenden Posten kann die Abfahrtszeit

nur mit Rücksicht auf die Zeit des Eintreffens der an¬

schließenden Posten oder Eisenbahnzüge angegeben werden,

und es liegt dem Reisenden ob, die möglichst frühe Ab¬

gangszeit zur Richtschnur zu nehmen.
III. Die Nummer des Passagierbillets richtet sich

nach der Reihenfolge, in welcher die Meldung zur Mit¬

reise geschehen ist; doch steht es Jedermann frei, bei der
Meldung unter den im Hauptwagen noch unbesetzten

Plätzen sich einen bestimmten Platz zu wählen.
IV. Personen, die sich an Haltestellen gemeldet

haben und aufgenommen worden sind, können ein Passa¬

gierbillet erst bei der nächsten Postanstalt ausgestellt er-

halten, und haben bei dieser Postanstalt oder, wenn sie

nicht so weit fahren, an den Condukteur oder Postillon
das Personcngeld zu entrichten.

Grundsätze der Persoiieugeld-Erhebung.

§ 48. I. Das Personengeld wird erhoben, entweder

-r) nach der von dem Reisenden mit der Post zurück¬

zulegenden Entfernung, unter Anwendung des für
Cours pro Meile angeordneten Satzes, oder

b) nach dem für einen bestimmten Cours angeord¬

netem Lokalsatze.

II. Das Personengeld kommt bei der Meldung bis

zum Bestimmungsorte zur Erhebung, sofern dieser

auf dem Course liegt und sich daselbst eine Postanstalt
befindet.

III. Will der Reisende seine Reise über den Cours

hinaus oder auf einem Seitencourse fortsetzen, so kaun

das Personengeld nur bis zu dem Endpunkte oder bis

zu dem Uebcrgaugspunkte des Courses erlegt werden;

der Reisende kann' auch nur bis zu diesen Punkten das
Passagierbillet erhalten und muß sich dort wegen Fort¬

setzung der Reise von Neuem melden und einen Platz

listen, sofern nicht wegen Durcherhcbung des Pcrsonen-
geldes Einrichtungen getroffen worden sind.

»1 Bei Reisen nach Zwischenortcn.

IV. Für Plätze, welche bei einer Postanstalt zur

Reise bis zu einem zwischen zwei Stationen auf dem Coursegelegenen Orte (Zwischenorte) genommen werden, kommt,

gleichviel, ob sich in diesem Zwischenorte eine Postanstalt

befindet oder nicht, das Personengeld nach der wirklich
zurückzulegenden Meilenzahl, als Minimum jedoch der

Betrag von 3 Sgr. bz. 11 Kr., zur Erhebung,
d) Bei Reisen von Haltestellen aus.

V. Für die Beförderung von Haltestellen ab wird,

sofern die dort zugehenden Personen sich nicht etwa einen

Platz von der vorliegenden Station ab gesichert haben,
das Personengeld nach Maßgabe der wirklichen Entfer¬

nung bis zur nächsten Station, oder, wenn die Reisen¬

den schon vorher an einem Zwischcnorte abgehen, bis zu
diesem erhoben. In jedem Falle kommt jedoch als Mi¬

nimum der Betrag von 3 Sgr. bz. 11 Kr. zur Erhebung.

VI. Wollen an Haltestellen zugegangene Personen
mit derselben Post von der nächsten Station ab weiter

befördert werden, so haben sie dort den Platz für die

weitere Reise zu lösen.
v) Mir Kinder.

VII. Für ein Kind in dem Alter unter und bis zu

drei Jahren wird ein Betrag nicht erhoben. Dasselbe
darf jedoch keinen besondern Wagcnplatz einnehmen, son¬

dern muß auf dem Schooße einer erwachseneu Person,

unter deren Obhut es reist, mitgenommen werden.

VIII. Für ein Kind in dem Alter über drei Jahre

ist das volle Personengeld zu erheben, und ein besonderer

Platz zu bestimmen. Nehmen jedoch Familien einen der

abgeschlossenen Wagenräume oder auch nur eine Sitzbank

ganz ein, so kann ein Kind bis zum Alter von 8 Jahren

unentgeltlich, zwei Kinder aber können für das Personen¬

geld für nur eine Person befördert werden, insofern die

betreffenden Personen mit den Kindern sich auf die von

ihnen bezahlten Sitzplätze beschränken. Diese Vergünsti¬

gung kann nur für den Hauptwagen unbedingt, für Bei¬

chaisen aber nur insoweit zugeständen werden, als auf

Beibehaltung der ursprünglichen Plätze zu rechnen ist.

IX. Die bei der Berechnung des Personengeldes

sich ergebenden Bruchthcile eines Silbergroschcns werden

auf V», h-, ^ oder ganze Silbergroschen abgerundet.

In den Gebieten mit anderer als der Thaler- und

Silbergroschen-Währung erfolgt die Berechnung nach dar

landesüblichen Münzwährung. Stellen sich hierbei Brnch-

theile heraus, so erfolgt die Erhebung mit dem nächst

höheren darstellbaren Betrage.
Erstattung von Persouenzeld.

§4ll. I. Die Erstattung von Personengeld an die Rei¬

senden findet stets statt, wenn die Postanstalt die durch die

Annahme des Reisenden eingegangene Verbindlichkeit ohne

dessen Verschulden nicht erfüllen kann. Die Erstattung

von Personengeld soll auch dann zulässig sein, wenn der

Reuende an der Benutzung der Post ans irgend einem

andern Grunde verhindert ist und die Erstattung minde¬

stens 15 Minuten vor dem planmäßigen Abgange der

Post beantragt.

II. Die Erstattung erfolgt, gegen Rückgabe des

Passagierbillets und gegen Quittung, mit demjenigen

Betrage des Personengeldes, welcher von dem Reisenden

für die mit der Post noch nicht zurückgelegte Streckeerhoben worden ist.
S



Verbindlichkeit der Reisenden in Betreff der Abreist.

§ 50. I. Die Passagiere müssen vor dem PostHause
oder an den sonst dazu bestimmten Stellen den Wagen be¬

steigen und an diesen Stellen zu der im Passagierbillet

bezeichneten Abgangszeit sich zur Abreise bereit halten,
auch das Passagicrbillet zu ihrer Legitimation bei sich

führen, widrigenfalls sie eS sich selbst beizumessen haben,
wenn aus dem Grunde, weil sie sich auf das vom Po¬

stillon gegebene Signal zur Abfahrt nicht gemeldet ha¬

ben, oder weil sie sich zur Mitreise nicht legitimiren

können, ihre Ausschließung von der Mit- oder Weiter¬

reise erfolgt und sie des gezahlten Personengeldcs ver¬

lustig gehen. Haben dergleichen Reisende Reisegepäck auf
der Post, so wird solches bis zu der Postanstalt, aufweiche

das Passagierbillet lautet, befördert, und bis zum Ein¬

gange der weiteren Bestimmung von Seiten der zurück¬

gebliebenen Personen aufbewahrt.
Plätze der Reisenden.

ß 51. I. Die Ordnung der Plätze im Hauptwagen

ergiebt sich aus den Nummern über den Sitzplätzen.

II. In Absicht auf die Folge der Plätze in den
Beichaisen gilt als Regel, daß zuerst die Eckplätze des

Kabriolets, der Bordcrbank und der Rückbank, dann in

derselben Reihefolge die Mittelplätze kommen.
Hl. Geht unterwegs ein Reisender ab, so rücken die

nach ihm folgenden Personen sämmtlich um eine Nummer

in dem Hauptwagen und in den Beichaisen vor. Leistet
ein Reisender bei einem unterwegs eintretenden Wechsel

in den Plätzen auf das Borrücken Verzicht, um den bei

seiner Anmeldung gewählten oder ihm ertheilten bis¬

herigen Platz zu behalten, so ist ihnz dies, sobald er

seinen ursprünglichen Platz im Hauptwagen hat, unbe¬

dingt, wenn sich jedoch der Platz in einer Beichaise be¬

findet, nur so lange gestattet, als nach Maßgabe der

Gesammtzahl der Reisenden noch Beichaisen gestellt wer-

dcm müssen. Der erledigte Platz geht alsdann auf den

in der Rcihefolge der Billets zunächst kommenden Rei¬

senden über, dergestalt, daß bei weiterer Verzichtleistung

der zuletzt eingeschriebene Reisende verpflichtet ist, den

sonst ledig bleibenden Platz einzunehmen. Ein Reisen¬
der, welcher auf das Vorrücken verzichtet hat, kann bei

einer spätern Veränderung in der Personenzahl und

namentlich, wenn die Beichaisen ganz eingehen, auf die

frühere Reihenfolge keinen Anspruch machen, sondern nur

nach der freiwillig beibehaltenen Nummer vorrücken.

») Bei dem Zugange auf einer unterwegs gelegenen Postanstalt.

IV. Die bei einer unterwegs gelegenen Postanstalt

hinzutretenden Personen stehen den vom Course kommen¬

den und weiter eingeschriebenen Reisenden in der Reihen¬

folge der Plätze nach. Läßt sich ein mit der Post an¬

gekommener Reisender zu derselben Post weiter einschrei¬
ben, so verliert er den bis dahin eingenommenen Platz,

und muß den letzten Platz nach den dort hinzutretenden

und bereits von ihm angenommenen Reisenden ein¬

nehmen.

d) Bei dem Urbcrgangc auf einen andern Cours.
V, Die Reisenden, welche von einem Course auf

einen andern übergehen, stehen den für den letzter« Cours

bereits eingeschriebenen Reisenden hinsichtlich des Platzes

nach. Etwaige Abweichungen hiervon bei Coursen mit

fremden Postanstalten, sowie bei solchen Coursen, wo eine

Durcherhebung des Personengeldes stattfindet, richten sich

nach den für solche Course gegebenenen besonderen Be¬

stimmungen.
o) Bei Reisen nach Zwischenorten.

VI. Reisende, welche die Post nach einem zwischen

zwei Stationen belegenen Orte benutzen wollen, müssen,

sobald durch ihren Abgang unterwegs eine Beichaise ein¬

gehen kann, allen bis zur nächsten Station eingeschrie¬

benen Reisenden nachstehen und die Plätze in der Bei¬

chaise einnehmen.

ä) Bei Reisen von Haltestellen aus.

VII. Reisende, welche von den Conducteuren oder

Postillonen unterwegs an Haltestellen aufgenommen wor¬

den sind, stehen bei der Weiterreise über die nächste

Station hinaus den bei dieser zutretenden Reisenden hin¬

sichtlich des Platzes nach.

VIII. Ueber Differenzen zwischen den Reisenden

wegen der von ihnen einzunehmenden Plätze hat der

expedirende Beamte der Postanstalt nach den vorange¬

schickten Grundsätzen zu entscheiden. Beruhigen sich die

Reisenden bei dieser Entscheidung nicht, so steht ihnen

frei, die nochmalige Erörterung der Differenz bei dem

Vorsteher der Postanstalt nachzusuchen, sofern solches,

ohne den Lauf der Post zu verzögern, thunlich ist. Der

getroffenen Entscheidung haben sich die betreffenden Rei¬

senden, vorbehaltlich der Beschwerde, zu unterwerfen.

Reisegepäck.

§. 52. I. Jedem Reisenden ist die Mitnahme seines
Reisegepäcks insoweit unbeschränkt gestattet, als die ein¬

zelnen Gegenstände zur Versendung mit der Post geeignet

sind tvergl. U- I, 12 und 13).

II. Kleine Reisebedürfnisse, welche ohne Belästigung

der anderen Passagiere in den Netzen und Taschen des

Wagens oder zwischen den Füßen und unter den Sitzen

untergebracht werden können, dürfen die Reisenden unter

eigener Aufsicht hei sich führen.

III. Andere Reise-Effekten müssen der Postanstalt

zur Verladung übergeben werden. Die directe Ueber¬

gabe derselben von den Reisenden an Condukteure und

Postillone ist an Orten, an welchen sich Postanstalten be¬

finden, unzulässig. Das Reisegepäck muß, wenn dafür

ein bestimmter Werth angegebenen wird, den für andere

mit der Post zu versenvende Werthgegenstände gegebenen

Bestimmungen entsprechend verpackt, versiegelt und signirt

sein; die Signatur muß, außer dem Worte: „Passagier¬

gut", den Namen des Reisenden, den Ort, bis zu wel¬

chem die Einschreibung erfolgt ist, und die Werthangabe

enthalten. Bei Reisegepäck ohne Werthangabe bedarf es

einer Signatur nicht.

IV. Das Reisegepäck, soweit dasselbe nicht aus klei¬

nen Reisebedürfnissen besteht, muß spätestens 15 Minuten

vor der Abfahrt der betreffenden Post, unter Vorzeigung

des Passagierbillets, bei der Postanstalt eingeliefert wer-



den. Erfolgt die Einlieferung später, so hat der Rei¬

sende auf die Mitbeförderung des Gepäcks nur dann zu
rechnen, wenn durch dessen Annahme und Verladung der

Abgang der Post nicht verzögert zu werden braucht.
Soweit Reisende von einer Post auf die andere oder von

einem Bahnzuge auf die Post unmittelbar übergehen,

wird das Gepäck stets umexpedirt, so lange es überhaupt

noch möglich ist, den Reisenden zu der Weilerfahrt mit

der Post, ohne Bersäumniß, anzunehmen.

V. Der Reisende erhält über das eingelieferte Reise¬

gepäck eine Bescheinigung (Gepäckschein). Der Reisende
hat den Gepäckschein aufzubewahren. Die Auslieferung

des Reisegepäcks erfolgt nur gegen Rückgabe des Gepäck-

scheines.
Ueberfrachtporto und Bcrsicherungsgebühr.

Z 53. I. Jedem Reisenden ist auf das der Post

übergebene Passagiergcpäck ein Freigewicht von 30 Pfund

bewilligt. Wo auf einzelnen Posten ein höheres Frei¬

gewicht auf Reisegepäck zugestanden ist, behält es bei den

desfallsigen besonderen Bestimmungen sein Bewenden.

It.' Für das Mehrgewicht des Reisegepäcks ist bei
der Einlieferung Ueberfrachtporto zu entrichten, .dasselbe

beträgt, nach Maßgabe derjenigen Entfernung, welche
der Personengeld-Erhebung zum Grunde gelegt wird,

für jede 5 Pfund und jede Meile 2 Pfennige. Dabei
werden Gewichtsbeträge unter 5 Pfund für 5 Pfund

und Entfernungen unter einer Meile für eine Meile

gerechnet.
III. Wird der Werth des Passagiergepäcks an¬

gegeben, so wird die Versicherungsgebühr für jedes

Stück selbstständig erhoben. Hierbei werden die Ab-'

stufungen und Sätze der Bersicherungsgebühr in An¬

wendung gebracht, welche für Postsendungen mit Werth¬

angabe gelten.

IV. Ist das Passagiergut mehrerer Reisenden,

welche ihre Plätze auf ein Billet genommen haben, zu¬

sammengepackt, so ist bei Ermittelung des Ueberfracht-

Portos das Freigewicht für die auf dem Billet ver¬

merkte Anzahl von Personen nur dann von dem Ge-
sammtgewichte des Gepäcks in Abzug zu bringen, wenn

die Personen zu ein und derselbtn Familie, oder zu ein

und demselben Hausstande gehören.
V. Die Erstattung von Ueberfracht-Porto und

etwaiger Versicherungsgebühr regelt sich nach denselben

Grundsätzen, wie die Erstattung von Personengeld.
VI. Die bei der Berechnung des Ueberfrachts-

Portos und der Versicherungsgebühr sich ergebenden

Bruchtheile eines Silbergroschens werden auf 'ü, ^

oder ganze Silbergroschen abgerundet. In den Gebieten
mit anderer als der Tbaler- und Silbergroschen-Wäh-

' rung sind die sich ergebenden Beträge in die landesübliche

Münzwährung möglichst genau umzurechnen. Stellen

sich hierbei Bruchtheile heraus, so erfolgt die Erhebung

mit dem nächst höheren darstellbaren Betrage.
Dispostnon des Reisenden üben das Reisegepäck unterwegs.

H. 54. I. DeM Reisenden kann die Disposition

über das der Post übergebene Reisegepäck nur während

des Aufenthalts an Orten, wo sich eine Postanstält be¬

findet, und gegen Rückgabe oder Hinterlegung beS Ge¬
päckscheins gestattet werden.

II. Reisende nach Zwischenorten müssen ihr Reise¬

gepäck bei der vorliegende» Postannstalt in Empfang
nehmen, von wo ab die Postverwaltuna dafür Garantie
nicht mehr leistet.

Passagierstuben.

§. 55. I. Bei den Postanstalten werden nach

Bedürfniß Passagierstuben unterhalten. Der Aufenthalt

in den Passagierstuben ist den Reisenden gestattet:

1) am Abgangsorte: eine Stunde vor der Abgangs¬
zeit,

2) auf der Reise mit derselben Post: während der
Abfertigung auf jeder Station,

3) an den Endpunkten der R.ise: eine Stundenach
der Ankunft, und

4) beim Uebergange von einer Postauf die andere:
während 3 Stunden.

II. Personen, welche die Reisenden bis zur Post
begleiten, oder welche die Ankunft der Post erwarten

wollen, kann der Aufenthalt in den Passagierstuben nur

ausnahmsweise und in geringer Zahl gestattet werden.
Beschwerdebuch.

III. Beschwerden, welche die Reisenden nicht un¬

mittelbar bei einer Postbehörde anbringen wollen, können

in ein Beschwerdebuch eingetragen werden. Dieses Buch

befindet sich im Postbüreau und wird den Reisenden auf
Verlangen jederzeit vorgelegt.

Verhalten der Reisenden ans den Posten.

I. § 56. Jeder Reisende steht unter dem Schutz der
Postbehörden.

H. Andererseits ist es die Pflicht eines jeden Rei¬

senden, sich in die zur Aufrechthaltung des Anstandes,

der Ordnung und der Sicherheit auf den Posten und

in den Passagierstuben getroffenen Anordnungen zu fügen.
III. Das Rauchen in den innern Räumen der

Postwagen ist nur gestattet, wenn sich in demselben

Raume Personen weiblichen Geschlechtes nicht befinden,

und die anderen Mitreisenden ihre Zustimmung jzum
Rauchen gegeben haben.

IV. Passagiere, welche die für Aufrechthaltung des
Anstandes, der Ordnung und der Sicherheit auf den

Posten und in den Passagierstuben getroffenen Anord¬

nungen verletzen, können von der betreffenden Postanstalt
unterwegs von dem Conducteur, von der Mit- oder

Weiterreise ausgeschlossen und aus dem Postwagen ent¬

fernt werden. Erfolgt die Ausschließung unterwegs, so

haben dergleichen Reisende ihr Reisegepäck bei der näch¬

sten Postanstalt abzuholen. Sie gehen des gezahlten
Personengeldes und des Ueberfracht-Portos verlustig.Trinkgeld.

Z. 57. I. Trinkgelder u. f. w. an den Conducteur

oder an den Postillon sind nicht zu zahlen.

Vierter Abschnitt.

Extrapost- und Courierbeförderung.
Allgemeine Bestimmungen.

8. 58. I. Die Gestellung von Extrapost, und
3" -
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Comicrpferdetlkaun mir auf den Straßen verlangt wer-
den. auf welchen die PostVerwaltung es übernommen

hat, Reisende mit Extrapost und Courierpferden zu be¬

fördern.
II. Auf diesen Straßen erstreckt sich die Verpflich¬

tung der PostHalter zur Gestellung von Extrapost- und
Couricrpferden nur aus die Beförderung von Reisenden
mit ihrem Gepäck.

III. Ausnahmsweise können jedoch auch zu Fuhren,

bei welchen die Beförderung von Gegenständen die

Hauptsache ist, Extrapost- und Courierpferde gestellt
werden, sofern die Gegenstände von einer Person begleitet

und beaufsichtigt werden, und ihr Transport überhaupt

ohne Gefahr und Nachtheil bewerkstelligt werden kann.

IV. Die PostHalter find nicht verpflichtet, zu den

eigenen oder gemietheten Pferden der Reifenden Vor¬

spannpferde herzugeben.

Zahlungssätze,
a) Für die Pserde.

H 59. I. An Vergütung für die Pferde ist auf die

Meile zu zahlen:

für ein Extrapostpferd .... 15 Sgr.

für ein Couricrpferd .... 25 „
b) LLageiigeld.

II. Das Wagengeld beträgt ohne Un¬

terschied der Gattung des Wagens

oder Schlittens pro'Meile . . 7^2 Sgr.

III. Für diese Zahlung muß der PostHalter für

seine Station zugleich die zur Befestigung des Reisege¬

päcks etwa erforderlichen Stricke hcrleihcn.

IV. Größere, als viersitzige Wagen oder Schlitten

herzugeben, sind die PostHalter nicht verpflichtet.

V. Die Befugniß, Stationswagen zur Weiterreise

über den Punkt hinaus zu benutzen, wo der nächste Pferde-

wcchscl stattfindet, können Reisende nur durch ein Pri-

vat-Abkommen mit dem PostHalter erlangen, welcher den

Wagen herzugeben sich bereit finden läßt, und dessen

Sorge es überlassen bleibt, die Rückbeförderung des

ledigen Wagens auf seine Kosten zu bewirken.

o) Wagkiuucistergebithr.

VI. Die Wagenmeistergebühr oder das Bestellgeld

behrügt für jeden Extrapost- oder Courierwagen auf je¬

der Station 2Vs Sgr.

VII. Auf Relais und anderen Punkten, als den

wirklichen Stationen, findet die Erhebung der Wagcn-

meistergebühr nicht statt.

ä) Schmiergeld.

VIII. An Schmiergeld ist zu zahlen 2'/» Sgr.

ür jeden Wagen, und zwar auch dann, wenn der Rei-

cndc das Material selbst hergiebt.

IX. Das Schmiergeld wird nur gezahlt, wenn

wirklich geschmiert und der Wagen nicht von der Post

gestellt ist.
s) ErleuchtungSkosten.

X. Auf Verlangen der Reisenden sind die Post-

Halter verpflichtet, die Wagen zu erleuchten.

XI. Für die Erleuchtung zweier Laternen werden

L Sgr. für jede Stunde der reglcmentsmäßigen Besör-

I

t dn'uugsztit erhoben, lleberschießeude Mimiken werden für
eine halbe Stunde gerechnet.

XII. Die Erleuchtungskosten müssen stationsweise

da, wo die Erleuchtung verlangt wird, von den Reisen¬

den vor der Mfahrt mit den andern Gebühren berich¬
tigt werden-

k) Chcmsseegcld und sonstige ConimuuicatioiiSabgsbni.

XIII. Das etwaige Chausseegeld, sowie die sonsti¬

gen Communications-Abgaben werden nach den betreffen¬

den, zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Tarifen erhoben.
s) Postillonstrinkgeld.

XIV. Das Postillonstrinkgeld beträgt bei einer

Bespannung mit 2 Pferden auf die

Meile 5 Sgr.,

mit 3 oder 4 Pferden auf die Meile 7'/z „

mit mehr Pferden für jeden Postillon

auf die Meile 7'/s »

XV. Unentgeltlich hergegebene Mehrbespannung

kommt bei Berechnung des Chausseegeldes und Postillons¬

trinkgeldes nicht in Betracht.U) Niickbenutznngeiner Extrapost.
XVI. Extrapostreisende, die sich am Bestimmungs¬

orte ihrer Reise nicht über sechs Stunden aufhalten,

haben, wenn sie mit den auf der Tourreise benutzten Pfer¬

den bz. Wagen einer Station die Rückfahrt bis zu die¬

ser Station bewirken wollen, und sich vor der Abfahrt

darüber erklären, für die Rückfahrt nur die Hälfte der

nach den Sätzen unter b, a und g sich ergebenden

Beträge zu entrichten, als Minimum jedoch für die ganze

ahrt die Kosten für eine Tourbcförderung von 2
keilen.

XVII. Eine Entschädigung für das sechsstündige

Stilllager des Gespannes und des Postillons ist nicht
zu zahlen.

XVIII. Der Antritt der Rückfahrt darf erst nach

Ablauf von so viel Stunden, als die Station Meilen

hat, erfolgen.

XIX. Will der Reisende auf der Rückfahrt eine

andere Straße nehmen, als auf der Tourfahrt, so wird

die ganze Fahrt als eine Rundreise angesehen, auf

welche vorstehende Bestimmungen nicht Anwendung
finden.

XX. Bei Courierreisen finden die Vergünstigungen

für die Rückfahrt nicht statt.

i) VorauSbestellnng von Extrapost- oder Courierpserden.

XXI. Reisende können durch Laufzettel Extra¬

post- oder Courierpferde vorausbestellen. Die Wirkung

der Pferdebestellung beschränkt sich auf 24 Stunden,

für welche der Reisende auch bei gänzlich unterbliebener

Benutzung der Pferde nur das Wartegeld zu zahlen ver¬

bunden ist. In dem Laufzettel muß Ort, Tag und Stunde

der Abfahrt, die Zahl der Pferde und die Reiseroute

mit Benennung der Stationen angegeben, auch bemerkt

werden, ob die Reise im eigenen Wagen erfolgt, oder

ob ein offener, ein ganz- oder halbverdeckter Stations¬

wagen verlangt wirv, sowie ob und mit welchen Unter¬

brechungen die Reise stattfinden soll. Die Abfassung
solcher Laufzettel ist Sache des Reisenden. Die Post-



Verwaltung hält sich an denjenigen, welcher den Lauf¬zettel unterschrieben hat. Ist der Reisende nicht am
Orte ansässig, oder sonst nicht hinlänglich bekannt, so
muß er seinen Stand und Wohnort angeben, und er¬
forderlichenFalls sich legitimsten.

XXII. Für Beförderung eines Laufzettcls mit den
Posten behufs Vorausbestellung von Extrapost- oder
Courierpferden ist eine Gebühr nicht zu entrichten.

1c) Wartegeld.
Beim Aufenthalt der Reisenden unterwegs,

XXIII Jeder Extrapostreisende, welcher sich an
einein unterwegs gelegenen Orte länger als eine halbe
Stunde aufhalten will, ist verpflichtet, hiervon der be¬
treffenden Postanstalt vor der Abfahrt Nachricht zu
geben.

XXIV. Dauert der Aufenthalt über eine Stunde,
so ist von der fünften Viertelstunde an ein Wartegeld
von 2^ Sgr. pro Pferd und Stunde zu entrichten.

XXV. Ein längerer Aufenthalt als 24 Stunden
darf nicht stattfinden.

Bei verspäteter Abfahrt.
XXVI. Für vorausbestelltePferde ist, wenn von

denselben nicht zu der Zeit Gebranch gemacht wird, zu
welcher die Bestellung erfolgt ist, pro Pferd und Stunde
ein Wartegeld von 2^ Sgr. auf die Zeit des vergeb¬
lichen Wartens

a) bei Weiterher kommendenReisenden von der
siebzehnten Viertelstunde an gerechnet,

b) bei im Orte befindlichen Reisendenvon der
fünften Viertelstunde an gerechnet,

zu entrichten.
I) Abbestellung von Cxtrapostm:c.

XXVII. Benutzt ein im Orte befindlicher Reisen¬
der die bestellten Extrapostpferde nicht, so hat derselbe,
wenn die Abbestellung vor der Anspannungerfolgt,
keine Entschädigung, wenn, dagegen die Pferde zur Zeit
der Abbestellungbereits angespannt waren, den Betrag
des reglementsmäßigen Extrapost- zc., Wagen- und
Trinkgeldes für eine Meile, sowie die ganze Wagen¬
meistergebührals Entschädigung zu entrichten.

w) E ntgeg mseiidunz von Extrapostpferden und Wagen.
XXVIII. Der Reisende kann verlangen, daß ihm

auf langen oder sonst beschwerlichenStationen auf vor¬
hergegangeneschriftliche Bestellung Pferde und Wagen
entgegengesandtund möglichstauf der Hälfte des We¬
ges, insofern dort ein Unterkommenzu finden ist, auf¬
gestellt werden. Für die Beförderungsolcher Bestel¬
lungen mit den Posten ist eine Gebühr nichts» ent¬
richten.

XXIX. Die Bestellung muß die Stunden ent¬
halten, zu welchen die Pferde und Wagen auf dem Re¬
lais bereit sein sollen. Trifft der Reifende später eilt,
so ist von der siebzehnten Viertelstunde an das regle¬
mentsmäßige Wartegeld zu zahlen.

XXX. Für die Beförderung der Reisenden wird
erhoben:

. 1) das reglementsmäßige Extrapost- zc., Wagen-
und Trinkgeld,

a) wenn die Entfernungvoll einem Pfevdt-
wechscl zum andern 'mehr als 2 Meilen
beträgt, nach der wirklichen Entfernung,

l>) wenn solche weniger als 2 Meilen be¬
trägt, nach dem Satze für 2 Meilen,

2) die einfache Wagenmcistergebühr, welche von
der Postanstalt am Stations-Abgangsorteder

^ Extrapost zu berechnen ist.
Für das Hinsenden der ledigen Pferde und Wa¬

gen wird,
1) wenn mit denselben die Fahrt nach derjenigen

Station, wohin die Pferde gehören, zurückge¬
legt wird, keine Vergütung gezahlt.

Geht aber
2) die Fahrt nach irgend einem andern Or'e, gleich¬

viel, ob auf einer Postroute oder außerhalb
derselben,so müssen entrichtet werden:

a) für das Hinsenden der ledigen Pferde und
Wagen von der Station bis zum Orte
der Abfahrt die Hälfte des reglements¬
mäßigen Extrapost- zc., Wagen- und Trink¬
geldes nach der wirklichenEntfernung,

I>) für die Beförderungdes Reisenden der
volle Betrag dieser reglementsmäßigen
Gebühren,

e) für das Zurückgehen der ledigen Pferde
und Wagen von dem Orte ab, wohin die
Extrapost zc. gebracht worden ist, bis zu
der Station, zu welcher die Pferde ge¬
hören, die Hälfte des reglementsmäßigen
Extrapost- zc., Wagen- und Trinkgeldes
für denjenigen Theil des Rückweges, der
übrig bleibt, wenn die Entfernungabge¬
rechnet wird, auf welcher die Extrapost-
:c. Beförderung stattgefunden hat.

u) Extrapostm,c. nach Ortm unter 2 Meilen.
XXXI. Für Extraposten zc. nach Orten unter 2

Meilen werden die Gebühren für eine Entfernung von
2 Meilen erhoben.
0) Extrapostenw., welche über eine Station hinaus benutzt

werden.
XXXII. Wenn die Reise an einem Orte endigt,

welcher nicht über eine Meile hinter oder seitswärts
einer Station liegt, so hat der Reisende nicht nöthig,
auf der letzten Poststation die Pferde zu wechseln, viel¬
mehr müssen ihm auf der vorletzten Station die Pferde
gleich bis zum Bestimmungsorte gegen Entrichtung der
reglementsmäßigen Sätze für die wirkliche Entfernung,
jedoch mindestens für 2 Meilen, gegeben werden.

XXXIII. Geht die Fahrt von einer Station bz.
von einem Eisenbahn-Haltpunkte ab und über eine
Station hinaus, welche nicht über eine Meile vom Ab
fahrtsorte entfernt liegt, so kann über diese Station
ohne Pferdcwechsel ebenfalls gegen Entrichtung der
reglementsmäßigen Sätze für die wirkliche Entfernung,
jedoch mindestensfür Z Meilen, hinausgefahren werden.



p) Berechnung der Bruchmeelen und der Druchpsennige, sowie
Umrechnung-

XXXIV. Wegen Berechnung der Fünftel meilen und

der Bruchpfennige, sowie wegen Umrechnung der Be¬

träge an Extrapost- zc. Gebühren in den Gebieten mit
anderer, als der Thaler- und Silber groschcn-Währung

.gelten die Vorschriften in F 44 Abs. XIX und XXI.
q) Ausnahmsweise Anwendung anderer als ter oben angegebenen

Tarifsätze.

XXXV. Auf denjenigen Stationen, wo

der PostHalter auf Grund seines Postfuhr-
contractes für die Beförderung von Extra¬

posten und C o urieren höhere als die oben

angegebenen Vergütungssätze beanspruchen

kann, sind bis zum Ablaufe des Contractes
die in demsel ben stipulirten Vergütungs¬

sätze bei der Berechnung und Erhebung des

Extrapost- zc. Geldes zur Anwendung zu

brinjgen.
r) Extravosttarif.

XXXVI. In dem Po stbüreau einer jeden zur Ge¬

stellung von Extrapost- oder Courierpferden bestimm¬
ten Station befindet sich ein Extraposttarif, dessen Vor¬

legung der Reisende verlangen, und aus welchem der¬

selbe den, für jede Station zu zahlenden Betrag des

Postgcldes und aller Nebenkosten ersehen kann.
Zahlung und Quittung.

§. 60.1. Die Gebühren für die Extrapost- und Cou¬
rierreisen müssen, mit Ausschluß des Trinkgeldes, welches

erst nach zurückgelegter Fahrt dem Postillon gezahltzu

werden braucht, in der Regel stationsweise vor der

Abfahrt entrichtet werden.

II. Jedem Reisenden muß über die gezahlten

Extrapost- zc. Gelder und Nebenkosten unaufgefordert
eine Quittung ertheilt werden. Der Reisende muß sich

auf Erfordern über die geschehene Bezahlung der Extra¬

post- ?c. Gelder und Nebenkosten durch Vorzeigungder

Quittung legitimircn, und hat solche daher zur Ver¬

meidung von Weitläufigkeiten bis zu dem Orte bei sich
zu führen, bis wohin die Kosten bezahlt sind. Unter¬
läßt er solches, so hat er unter Unständen zu gewär¬

tigen, daß in zweifelhasten Fällen seine Beförderung bis
zur Aufklärung über die Höhe des eingezahlten Betrages
unterbrochen oder nochmalige Zahlung von ihm ver¬

langt wird.

III. Die Entrichtung der Extrapost- zc. Gelder

für alle Stationen einer gewissen Route auf einmal

bei der Abfahrt am Abgangsorte ist nur auf solchen

Coursen statthaft, auf welchen wegen der Vorausbezah¬

lung hierauf berechnete Einrichtungen >bestehen.IV. Macht der Reisende VVN einer solchen Ver¬
günstigung Gebrauch, so hat -derselbe für die Besor¬

gung der Kassen-, Buch- uNd Rechnungsführung, und

zwar für jeden Transport, welcher die Ausstellung
eineS besondern Begleitzettels erfordert, eine gleichzeitig

mit dem Extrapostgelde zu erhebende Rechnungsgebühr

zu zahlen. Dieselbe beträgt für ExtraposteN und Cou¬
riere 10 Sgr.V. Im Fall der Vorausbezahlungwerden das

Extrapost- Zc. Geld und sämmtliche Nebenkosten, als

Wagengeld, Wagenmeistergcbühr, Chaussee-, Damm-,

Brücken- und Fährgeld von der Postanstalt am Ab¬

gangsorte für alle Stationen, soweit der Reisende

solches wünscht, voraus erhoben; das Postillonstrink¬

geld jedoch nur dann, wenn dessen Vorausbezahlung
von dem Reisenden gewünscht wird. Das Schmier¬

geld und die Erleuchtungskosten werden da bezahlt, wo

der Wagen des Reisenden wirklich geschmiert wird, bz.
wo der PostHalter auf Verlangen des Reisenden für

Erleuchtung des Wagens sorgt.

VI. Findet der Reisende sich veranlaßt, unterwegs

die..ursprünglich beabsichtigte Route vor der Ankunft in

dem Orte, bis wohin die Vorausbezahlung stattgefun¬

den hat, zu verlassen, oder auf einer Zwischcnstation zu¬

rückzubleiben, ohne die Reise bis zum Bestimmungsorte

fortzusetzen, oder hält sich der Reisende auf einer Zwischen¬

station länger als 72 Stunden auf, so wird das zu viel

bezahlte Extrapostgeld zc. ohne Abzug, jedoch mit Aus¬
nahme der Rcchnungsgebühr, dem Reisenden von derje¬

nigen Postanstalt, wo derselbe seine Reise ändert oder

einstellt, bz. sich länger als 72 Stunden aufhält, gegen

Rückgabe der ihm ertheilten Quittung und gegen Em¬

pfangsbescheinigung über den betreffenden Betrag er¬

stattet. Bespannung.

§ 61. I. Die Bespannung richtet sich nach der

Beschaffenheit der, Wege und der Wagen, sowie nach dem

Umfange und der Schwere der Ladung.
II. Findet der Wagenmeister oder der PostHalter

die von dem Reisenden bestellte Anzahl Pferde für eine

normalmäßige Beförderung nicht ausreichend, so ist

solches zunächst dem expedircnden Beamten und von

diesem dem Reisenden vorzustellen. Kommt keine Ver¬

einigung zu Stande, so steht dem Vorsteher der Post¬
anstalt die Entscheidung zu und bei dieser behält es, un¬

beschadet des sowohl dem Reisenden als auch dem Post-

Halter zustehenden Rechtes der Beschwerdeführung bei der

Ober-Postdirection, sein Bewenden.

III. Bei sechs und mehr Pferden müssen zwei

Postillone gestellt werden. Bei fünf Pferden hängt es

won dem Wunsche des Reisenden ab, ob ein oder zwei

Postillone gestellt werden sollen.

IV. Der PostHalter darf sich mit dem Reisenden

nicht in Erörterungen und Streitigkeiten einlassen, son¬

dern hat seine etwaigen Bedenken und Erinnerungen bei

dem expedircnden Beamten anzubringen.

Abfertigung.

o>) Bei vorausbestelltm Extraposten und Courieren.

H 62. I. Sind die Pferde bz. Wagen vorausbe¬

stellt worden, so müssen sie dergestalt bereit gehalten

werden, daß zur bestimmten Zeit abgefahren werden
kann.

II. Für weiterher kommende Reisende müssen die

Pferde schon vor der Ankunft aufgeschirrt stehen, und auf

Stationen, auf welchen die Posthalterei über 200 Schritte

vom PostHause entfernt liegt, in der Nähe' des letztern

ausgestellt werden.
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III. Die Abfertigung muß, sofern der Reisende
sich nicht länger aufhalten will, bei solchen vorausbestelltett
Extraposten innerhalb 10 Minuten, bei Couriereninner¬
halb 5 Minuten erfolgen. Wird ein Stationswagen
verwendet,so tritt diesen Fristen noch so viel Zeit hin¬
zu, als zur ordnungsmäßigen Aufpackungund Befesti¬
gung des Reisegepäcks erforderlichist.

b) Bei nicht vorausbestelltm Extraposten und Courieren.
IV. Sind Pferde und Wagen nicht vorausbestcllt

worden, so müssen Extraposten, wenn der Reisende einen
Wagen mit sich führt, innerhalb einer Viertelstunde und
wenn ein Stationswagen gestellt werden muß, innerhalb
einer halben Stunde, Courierreisendedagegen, welche
einen Wagen mit sich führen, innerhalb 10 Minuten,
und wenn Stationswagen gestellt wird, innerhalb
20 Minuten weiterbefördertwerden.

V. Auf Stationen, die aus Nebenrouten liegen,
aus welchen selten Extrapostenund Couriere vorkommen
und wo zu deren BeförderungPostPferde nicht besonders
unterhalten werden können, müssen die Reisendensich
denjenigen Aufenthalt gefallen lassen, welcher zur Be¬
schaffung der Pferde nothwendig ist.

o) Reihenfolge.
VI. Couriere gehen hinsichtlich der Abfertigung

den Extraposten vor.
Beförderungszeit.

§. 63.1. Die Beförderungmuß innerhalb der Fristen,
welche durch die oberste Postbehörde für die Beförderung
der Extraposten und Couriere allgemein vorgeschrieben
sind, erfolgen.

II. Eine, jene Beförderungsfristenenthaltende Tabelle
muß sich in dem Bureau einer jeden zur Geste llung von
Extrapost- oder Courierpferden bestimmtenStation be¬
finden und dem Reisenden auf Verlangen zur Ein¬
sicht vorgelegt werden.

o) Beförderungszeit bei nicht normalmäßiger Bespannung.
III. Hat auf Verlangen des Reisendenzwischen

diesem und dem PostHalter (durch Vermittelung der
Postanstalt) eine Einigung dahin stattgefunden, daß der
Reisende durch eine geringere Anzahl von Pferden be¬
fördert wird, als nach dem Umfange der Ladung, sowie
nach der Beschaffenheit der Wege und der Wagen eigent¬
lich erforderlich waren, so kann derselbeauf das Ein¬
halten der normalmäßigen Beförderungszeit keinen An¬
spruch machen.

d) Anhalten unterwegs.
IV. Beträgt der zurückzulegende Weg nicht über

3 Meilen, so darf der Postillon ohne Verlangen des
Reisendenunterwegs nicht anhalten. Bei größerer Ent¬
fernung ist ihm zwar gestattet, zur Erholung der Pferde
einmal anzuhalten, jedoch darf dies nicht über eine
Viertelstunde dauern. Auf diesen Aufenthalt ist bei
Feststellung der Beförderungsfrist gerücksichtigtworden,
und es muß daher einschließlich desselben die vorgeschrie¬
bene Beförderungszeit eingehalten werden. Während
des AnHaltens darf der Postillon die Pferde nicht ohne
Aufficht lassen.

8- «4.

Postillon«
»> Montirunz.

4. I. Der Postillon muß mit der vorschrifts¬
mäßigen Montirung bekleidet und mit dem Posthorn

rsehen sein.
II. Die Hül sanspännerhabenzu ihremAusweiS einvon

der obersten PostbehördefestgesetztesAbzeichen zu tragen,
d) Sitz dcs Postillons.

III. Bei zweispännigem Fuhrwerk gebührt dem
Postillon ein Sitz auf dem Wagen. Ist" kein Platz
für ihn, so muß der Reisende ein drittes Pferd nehmen.
Bei ganz leichtem Fuhrwerk und wenn der leichte
Wagen etwa nur mit einem Reisenden besetzt ist, der
kein umfangreiches Gepäck mit sich führt, kann jedoch
bei kurzen Stationen eine zweispännige Beförderung
auch dann stattfinden, wenn der Postillon vom Sattel
fahren muß.

IV. Bei drei- und vierspännigem Fuhrwerk muß
der Postillon vom Sattel fahren, wenn ihm der Rei¬
sende keinen Platz auf dem Wagen gestattet.

V. Bei einer Bespannung /mit mehr als vier
Pferden muß stets lang gespannt und vom Sattel ge¬
fahren werden, insofern nicht der Reisende das Fahren
vom Bocke verlangt.

o) Wechseln mit den Pferden.
VI. Das Wechseln der Pferde darf, wenn eine

Extrapost einer Post begegnet, gar nicht, bei sich begeg¬
nenden Extraposten aber nur mit ausdrücklicherEin-

der beiderseitigenReisenden geschehen.
VII. Der durch das Wechseln entstehende Auf¬

enthalt muß bei der Fahrt wieder eingeholt werden.
VIH. Das Trinkgeld erhält derjenige Postillon,

welcher den Reisenden auf die Station bringt.
ä) Borfahren beim Post- oder Gasthaus?.

IX. Der Reisende hat zu bestimmen,ob, bei der
Ankunft auf der Station, beim PostHause' oder bei einem
Gasthause oder bei einem Privathause vorgefahren
werden soll. Wird nicht beim PostHause vorgefahren,
so muß der Postillon, wenn der Reisende es verlangt,
die Pferde zur Weiterreise bestellen.

v) Führung der Pferde.
X. Dem Postillon allem gebührt es, die Pferde

u führen. Wenn der Reisende oder dessen Leute an
em Postillon Thätlichkeiten verüben, so hat der Po¬

stillon die Befugniß, sogleich auszuspannen. Dasselbe
gilt, wenn der Reisende die Pferde durch Schläge an¬
treiben sollte.

Beschwerden.
§.65.1. Sofern der Extrapost- :c. Reisende Anlaß zur

Beschwerdehat, steht ihm die Wahl zu, dieselbe in den
Begleitzcttel einzutragen, oder sich dazu des Beschwerde¬
buchs (§. 55 Abs. III.) zu bedienen.

§. 66. I. Gegenwärtiges Reglement tritt am 1.
Januar 1872 in Kraft.

II. Für den, i nnern' PostVerkehr der König¬
reiche Bayern und Württemberg findet dasselbe nicht
Anwendung.

Berlin, deul stö. November 187l.

Der Reichskanzler Fürst V. Bismarck.



Anlage
des Reglements zu dem Gesetze über das Posiwessn des

Deutschen Reichs.
Tarifbestimmungen.

Korrespondenzkarten.
§. I. Die Gebühr für Korrespondenzkarten beträgt

ohne Unterschied der Entfernung pro «stück 1 Sgr.
bz. 3 Kr. Für Korrespondenzkartenmit bezahlter Rück¬
antwort kommt der Satz von 2 Sgr. bz. 6 Kr. in
Anwendung.

Unzureichendfrankirte Correspondenzkarten,deren
sofortige Rückgabe an den Einlieferer nicht möglich ist,
werden wie unzureichend frankirte gewöhnliche Briefe
behandelt.

Bei der Verwendung der Korrespondenzkartenals
Formulare zu Drucksachen (§. H.) beträgt das Porto
i/z Sgr. bz. 1 Kr.

Drucksachen.
8- II. Das Porto für Drucksachen, welche unter

der Adresse bestimmter Empfängerzur Post gegeben
werden, beträgt bis zum Gewichte von 350 Grammen
ohne Unterschied der Entfernung für je 40 Grammen
oder einen Theil/jdavon: Vz Sgr. bz. 1 Kr., als Maxi-
mum jedoch ü Sgr. oder 7 Kr.; für derartige Druck¬
sachen über 250 Grammen bis 1 Pfund kommt, ohne
Unterschied der Entfernung und des Gewichts, der
Satz von 3 Sgr. bz. 1l Kr. in Anwendung.

Tiefes Porto kommt für Drucksachen unter Band
(Streif- oder Krenzbandsendungen) oder unter Ver¬
schnürung, ferner für Drucksachen,welche in einfacher
Art zusammengefaltetund mit Adressen versehen, endlich
für solche gedruckte Mittheilungenaller Art zur An¬
wendung, welche in Form offener Karten an bestimmte
Empfänger versandt werden.

In Betreff der Versendung von Drucksachen mit
Waarenproben zusammen, siehe §. III.

Für Drucksachen bis zum Gewichte von 250 Gram¬
men, welche unter der Adresse bestimmterEmpfänger
zur Post gegeben werden, ist, wenn sie den Bestim¬
mungen des Reglementsnicht entsprechen, das volle,
tarifmäßige Porto für unfrankirte Briefe, jedoch unter
Anrechnungder etwa verwendetenPostwerthzeichen,zu
entrichten.

Für unzureichend frankirte, an bestimmte Empfänger
gerichtete Drucksachen bis zum Gewichte von 250 Gram¬
men wird ebenfalls das volle tarifmäßige Porto für
unfrankirte Briefe, unter Anrechnung der verwendeten
Postwertzeichen, in Ansatz gebracht.

Das Porto für Drucksachen, welche in den durch das
Reglement vorgeschriebenen Formen als extraordinäre
Beilagen solcher Zeitungen und Zeitschriften, die durch
die Post dcbitirt werden, zur Einlieferung gelangen, be¬
trägt für jedes einzelne Beilage-Exemplar ist- Sgr. bz.

Kr., mit der Maßgabe, daß, wenn bei Berechnung
des Gesammtbetrages dieser mit kleineren Bruchgroschcn
als i/z abschließt, dafür > Sgr., und wenn bei Be¬
rechnungdes Gesammtbetrages dieser mit Bruchkreuzern
abschließt, dafür ein Kr. erhoben wird.

Aaarenprobm lWaarenmnster)
8 III. Für Waarenproben (Waarenmuster), welche

entweder für sich allein oder mit gedruckten Sachen
versandt werden, beträgt das Porto ohne Unterschied
der Entfernungfür je 40 Grammen oder einen Bruch¬
theil davon: i/z Sgr. bz. 1 Kr., als Maximum jedoch
2 Sgr. oder 7 Kr.

Für Waarenproben(Waareumuster),welche den
Bestimmungendes Reglements nicht entsprechen, ist das
volle tarifmäßige Porto für unfrankirte Briefe, jedoch
unter Anrechnung der etwa verwendeten Postwerthzeichcn
zu entrichten.

Für unzureichend frankirte Waarenproben (Waaren-
muster) wird ebenfalls das volle tarifmäßige Porto für
unfrankirte Briefe, unter Anrechnung der verwendeten
Postwerthzeichen,in Ansatz gebracht.

Rekommandirte Sendungen.
8 IV. Für recommandirteSendungen wird, außer

dem betreffendenPorto, eine Recommandations-Gebühr
von 2 Sgr. oder 7 Kr. ohne Rücksicht auf die Entfer¬
nung und das Gewicht erhoben.

Für die Beschaffungdes Rückscheins ist eine wei¬
tere Gebühr von 2 Sgr. oder 7 Kr. vom Absender im
Voraus zu entrichten.

Postanweisungen.
H V. Die Gebühr für Zahlungen mittelst Post¬

anweisung beträgt:
bei einer Zahlung unter und bis zu 25 Thalern

oder 43^st Gulden einschl.: 2 Sgr. oder 7 Kr.,
bei einer Zahlung über 25 Thaler oder 43^

Gulden'bis zu 50 Thalern oder 87^ Gulden
einschl.: 4 Sgr. oder 14 Kr.

ohne Unterschied der Entfernung.
Für die bei der Abgabe- (Distributions-) Post-

anstalt eingeliefertenPostanweisungen bis zum Betrage
von 50 Thalern oder 87i/z Gulden kommt sowohl im
Falle der Bestellung durch die Orts- oder Landbrief¬
träger, als auch im Falle der Abholung, ohne Rücksicht
darauf, ob der Geldbetragdem Adressaten mit über¬
bracht wird, der Satz von 2 Sgr. oder 7 Kr. in ZM
Wendung.

Depeschen-Anweisungen.
§ VI. Der Aufgeber hat zu -entrichten:
a) die Postanweisungsgebiihr,
b) die Gebühr für das Telegramm,
e) das Expreßbestellgeldfür Besorgung der De¬

pesche am Aufgabeortevom Postbürcau M
zur Telegraphen-Station, wenn die Telegraphen-
Station sich nicht im Postgebäude mit befindet:

außerdem kommt, insofern die Anweisung nicht posto
restants adresstrt ist,

cl) das Expreßbestellgeldfür die Bestellung am
Bestimmungsorte zur Erhebung, diese Gebühr
kann von dem Absender oder von dem Adres¬
saten eingezogen werden (siehe M l9 und 22
des Reglements).

PostVorschüsse.
Z VII, Für Vorschußsendungenist, außer dem
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nachstehend bezeichneten Porto bz. der betreffenden tarif¬
mäßigen Versicherungsgebühr, eine Postvorschußgebühr

zu entrichten, welche beträgt:
für jeden Thaler oder Theil eines Thalers : >/»

Sgr, im Minimum aber 1 Sgr.,

für jeden Gulden oder Theil eines Guldens: 1 Kr-,
im Minimum aber 3 Kr.

An Porto für Vorschußsendungen sind zu erheben:

a) für Vorschußbriefe (Correspondenzkarten, Druck¬
sachen und Waarenproben), ohne Unterschied des

Gewichts:

bis 5 geographische Meilen . , .1^1» Sgr.,
über 5 bis 15 geograph. Meilen . 2 „

„ 15 „ 25 „ „ . 3 „

^ 25 „ 50 „ „ . 4 ^

„ 50 geographische Meilen . . 5 .,

5) für Borschu'ßpackete das betreffende Porto für das

Packet, worin das Porto für den Begleitbrief be¬

reits einbegriffen ist.
Postmandate.

§ VIII. Die Gebühr für die Einziehung von Gel¬
dern durch Postmandate beträgt, einschl. des Portos

und der Necommandationsgebühr, ohne Rücksicht auf

die Hohe des Betrages, 5 Sgr. bz, 18 Kr. Für die

Uebermittelung des eingezogene^ Betrages wird die tarif¬

mäßige Postanweisüngsgebühr erhoben. Wird der Be¬

trag nicht eingezogen, so kommt, außer der bei der Auf¬

gabe entrichteten Gebühr eine weitere Gebühr nicht in

Anwendung. Schreiben mit Behändigungsschein.

§ IX. Für die bei anderen Postanstalten eingelie¬
ferten Schreiben mit Behändigungsschein werden er¬

hoben:

1) das tarifmäßige Porto für den Hinweg des Schreibens.

2) eine Jnsinuations-Gebühr

»j von 1 Sgr. bz. 4 Kr., wenn die Absendung
von einer Staats- oder Communalbehörde oder

von einem Notar erfolgt,

b) von 2 Sgr. oder 7 Kr-, wenn die Absendung

von Privatpersonen erfolgt,

3). das tarifmäßige Porto für die Rücksendung des Be-

händigungsschemes.
Wird die Re.commandatjon verlangt, so tritt dem

tarifmäßigen Porto zu 1 die Recommandations-Gebühr
von 2 Sgr. oder 7 Kr. hinzu.

Falls die Insinuation nicht ausgeführt werden

kann, kommt: NM das tarifmäßige Porto, für die Be¬

förderung des Schreibens nach dem Bestimmungsorte

bz. die. Rexommandations-Gebühr in Ansatz.

Für die an Adressaten im Orts- oder Landbestell-
bezirk« der Aufgabe - Postanstalt gerichteten Briefe mit

Behändigungsschein kommen in Ansatz:

X. Nach dem Ort s b estellbezirke:

1) die tarifmäßige Bestellgebühr für Briefe im Orts-
bestellzirke der Aufgabe-Postanstalt,

2) eine Jnsinuations-Gebühr nach den vorbezeichnetenSätzen.

Für recommandirte Schreibe» mit Behändigungs¬

schein tritt eine Recommandgtions-Gebühr von 1 Sgr
bz. 4 Kr. hinzu.

I>. Nach dem Landbestellbezirke:

1) ein Landbriefbestellaeld von V' Sgr. bz. 2 Kr.

2) eine Jnsinuations-Gebühr nach den vorbezeichneten
Sätzen.

Für recommandirte Schreiben mit Behändigungs¬

schein tritt eine Recommandations-Gebühr von 1 Sgr.
bz. 4 Kr. hinzu.

Falls die Insinuation nicht ausgeführt werden

kann, kommt nur das tarifmäßige Bestellgeld und bz.
die Recommandations-Gebühr in Ansatz.Laufschreibenwegen Postsendmigen.

§ X. Die Gebühr für den Erlaß eines Laufschrei¬
bens bezüglich eines zur Post gelieferten Gegenstandes
beträgt 2 Sgr. oder 7- Kr.

Für Laufschreiben wegen gewöhnlicher Briefe,
Korrespondenzkarten, Drucksachen oder Waarenproben

soll diese Gebühr erst nachträglich und nur in den¬

jenigen Fällen erhoben werden, in welchen die richtig

erfolgte Aushändigung, der Sendung an den Adressaten

festgestellt tvird.

Für Laufschreiben wegen anderer Gegenstände ist

die Gebühr vor dem Erlaß des Laufschreibens zu ent¬

richten; die Rückerstattung erfolgt, wenn sich ergiebt,

daß die Reclamgtion durch Verschulden hex Ppst herbei¬

geführt worden ist.

Für Laufschreiben, welche portofreie Gegenstände

betreffen, wird eine, Gebühr nicht erhoben,
ZeitungS-UeberweisungSgchiihr.

§ Xlt Wenu ein Abonnent, welcher eine Zeitung
bei einer Postanstalt bezieht, im Laufe des Abonnements

die Ueberweisung der Zeitung auf eine andere Post

anstalt verlangt, so erfolgt dieselbe gegen eine Ueber

Weisungsgebühr von 5 Sgr. Hz, 18 Kr-
Die Ueberweisungsgebühr kommt ebenso oft in An¬

satz, als der Abonnentnm.Laufe des Abonnementstermins
die Distributions-Postanstalt gewechselt, zu sehen wünscht.

Insofern jedoch die Zeitung wieder nach dem Orte
überwiesen wird, wo das Abonnement ursprünglich

stattgefunden hat, ist für die desfallfige Ueberweisung

eine nochmalige Gebühr, nicht zu erheben.ZeilungsbesteUgeld.
s XU. Für die Abtragung der im Abonnements¬

wege bezogenen Zeitungen und Zeitschriften sind sowohl

nach dem Ortsbestellbezirke als auch nach dem Land-

bestellbezirke für jedes Exempjar jährlich, zu entrichten:

a), bei Zejtungen> welch wöchent¬
lich einmal oder seltener, bestellt

werden . 5 Sgr. bz, 18 Kr.

t>) bei Zeitungen, welche zwei-oder

dreimal wöchentlich bestellt ^ _
werden 10 Sgu od. 35 Kr-

e) bei Zeitungen, welche mehrmals,.aber nicht öfter als einmal täg- . ^
^lich bestellt werden . . . . 1» Sgr. bz, 53 Kr.



6) bei Zeitungen, welche zweimal
täglich bestellt werden ... 20 Sgr. od. I Gld.

1V Kr.

v) für die amtlichen Verordnungs¬
blätter 5 Sgr. bz. 18 Kr.

Das Zeitungsbestellgeld wird für denjenigen Zeit¬

raum im Voraus erhoben, für welchen die Voraus¬

bezahlung für die betreffende Zeitung :c. berichtigt ist.

Die Zahl der Bestellungen richtet, sich darnach, wie oft

Gelegenheit zur Bestellung vorhanden ist.
Expreßbestellgeld.

§ XIII. Für die expresse Bestellung von Postsen¬

dungen sind zu entrichten:
.Bei gewöhnlichen und bei recommandir-

tenBriefen, Correspondenzkarten, Druck¬

sachen und Waarenproben, sowie bei

Vorschußbriefen:

a) wenn die Bestellung im Ortsbestellbezirke der
Postanstalt erfolgt, für jede Sendung 2^/2 Sgr.

bz 9 Kr,

d) wenn die Bestellung im Landbestellbezirke der

Postanstalt erfolgt, für jede Sendung pro Meile

7^/2 Sgr. bz. 27 Kr., und für jede Fünstel-Meile

IV2 Sgr. bz. 6 Kr., im Ganzen jedoch nicht

unter 4 Sgr. oder 14 Kr. für jede Bestellung.

H. Bei Briefen mitWerthangabe, beiPacke-

ten und bei Postanweisungen:

in allen Fällen, in welchen die Sendungen selbst

durch Expressen bestellt werden, der doppelte

Betrag der unter I. a) bz. I. d) bezeichneten

Sätze. Dasselbe findet statt, wenn die Geld¬

beträge der Postanweisungen zugleich mit übcr-

bracht werden. Wenn nur die Scheine bz. die

Begleitbriefe oder die Postanweisungen ohne die

Geldbeträge zur expressen Bestellung gelangen,

so kommt der einfache Betrag des unter I. a)

bz. I. b). bezeichneten Expreßbestellgeldes zur
Anwendung.

Bei der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Ge¬

genstände an denselben Adressaten durch Expressen
ist nur für einen Gegenstand das Bestellgeld zu

entrichten, bei Verschiedenartigkeit der Gegenstände

für denjenigen, welcher dem höchsten Satze unterliegt;
ist das Bestellgeld vorausbezahlt, so tritt eine Er¬

stattung nicht ein. Die Entrichtung des Bestellgeldes

für nur einen Gegenstand tritt auch in denjenigen

Fällen ein, in welchen ein und dieselbe Person mehrere
durch Expressen zu bestellende Sendungen an ein und

denselben Adressaten, unter Vorausentrichtung des

Exprcßbestellgeldes, gleichzeitig einliefert. Es wird

dabei vorausgesetzt, daß die Einlieferuug nicht durch

die Briefkasten, sondern an der Annahmestelle der

Postanstalt erfolgt. Nachsendung.-

§ XIV. Für nachzusendende Packete, für nachzu¬
sendende Briefe mit Werthangabe und für nachzu¬
sendende Briefe mit PostVorschuß wird das Porto

und bz. auch die Versicherungsgebühr von Bestim¬

mungsort zu Bestimmungsort zugeschlagen. Für

andere Gegenstände findet ein neuer Ansatz nicht statt.
Recommandationsgebühr (§ IV), Gebühr für

Postanweisungen (H V) und Postvorschußgebühr (8 VII)
werden bei der Nachsendung nicht noch einmal an¬

gesetzt RullMduNg.

Z XV. Für zurückzusendende Packete, für zurückzu¬

sendende Briefe mit Werthangabe und für zurückzusen¬

dende Briefe mit Postvorschnß ist das-Porto bz. auch die

Versicherungsgebühr für die Hin- und für die Rücksen¬

dung zu entrichten. Für andere Gegenstände findet ein
neuer Ansatz nicht statt.

Nccommandations-Gebühr (8 IV), Gebühr für Post¬

anweisungen (§ V) und Postvorschußgebühr (§ VII)
werden bei der Rücksendung nicht noch einmal angesetzt.

Porto-Eontogebühr.

8 XVI. In Fällen, in welchen das Porto gestun¬
det wird, ist dafür eine Contogebühr zu erheben. Die

selbe, beträgt:

a) bei einer monatlichen Summe bis zu 50 Thalern
einschl.:

1 Sgr. für jeden Thaler oder Theil eines

Thalers, im Minimum aber monatlich 5

Sgr.; ^
bei einer monatlichen Summe bis zu 50 Gulden

einschl.:
2 Kr. für jeden Gulden oder Theil eines

Guldens, im Minimum aber monatlich 1s Kr ;

b) bei einer monatlichen Summe über 50 Thaler:
für die ersten 50 Thaler die Gebühr nach

obiger Festsetzung für Thalerbeträge unter

a bemessen, und für den über 50 Thaler

hinaus gestundeten Betrag: ^2 Sgr. für

jeden Thaler oder Theil eines Thalers;
bei einer monatlichen Summe über 50 Gulden:

für die ersten 50 Gulden die Gebühr nach

obiger Festsetzung für Guldenbeträge unter

a bemessen, und für den über 50 Gulden

hinaus gestundeten Betrag: 1 Kr. für jeden
Gulden oder Theil eines Guldens.

In denjenigen Fällen, in welchen auf Antrag eines

Correspondenten zur Vermittelung der Abgabe der für

ihn eingehenden bz. der Einlieferung der von ihm abzu¬

sendenden gewöhnlichen Briefpostgegenstände und Zei¬
tungen mit den durchgehenden Posttransporten ver¬

schlossene Taschen befördert werden, ist für diese Ver¬

mittelung eine Gebühr von 5 Sgr. für den Monat zu
erheben.
Ncbmgebiihr für die von den Landbriefträgerneingesammelten

zur Weitersendung bestimmten Gegenstände.

8- XVII. Für die von den Landbriefträgern auf ihren

Bestellungsgängen eingesammelten recommandirten Briefe,

Correspondenzkarten, Drucksachen und Waarenproben,

sowie für Packete, Postanweisungen und Briefe mit

Werthangabe kommt, wenn diese Gegenstände zur Wei¬

tersendung durch die Postanstalt des Stationsorts des

Landbriefträgers nach einer andern Postanstalt bestimmt



sind, außer den tarifmäßigen Porto- und sonstigen
Gebühren, eine Nebengebühr von 1/2 Sgr. bz. 2 Kr.,

welche im Voraus entrichtet werden muß, zur Erhebung.Verkauf von Postwerlhzeichen.
a) Freimarken,

d) Franco-Eouverts.
§. XVIII. Die Freimarken werden von dm Post-

anstalten zu dem Nennwerthe des Stempels an das

Publikum abgelassen.

Der Verkaufspreis der Franco-Couverts ü I Sgr.

stellt sich allgemein, ohne Rücksicht auf die besondere

landesübliche Münzwährung, auf 13 Silberpfenniae

pro Stück; die in der Guldenwährung rechnenden Post¬
anstalten erheben für je 3 Stück 10 Kr.

Vom Publikum können fertige Briefcouverts bei der

Königlich Preußischen Staatsdruckerei in Berlin behufs

Abstempelung mit dem Postsrankirungszeichen einge¬

liefert werden.
Die Abstempelung erfolgt in 2 Werthsorten, zu 1

und 2 Silbergroschen. Die andern Bedingungen, unter

welchen die Staatsdruckerei die Abstempelung der Cou-
verts übernimmt, sind im Wesentlichen folgende:

1) Die Einlieferung der zum Abstempeln bestimm-
. ten Couverts, sowie die Rücknahme abgestem¬

pelter Couverts kann nur durch Personen in

Berlin erfolgen. Auswärtige müssen sich daher

einer in Berlin wohnhaften Mittelsperson be¬
dienen.

2) Das geringste Quantum von Couverts, welches

zum Abstempeln in einer Werthsorte angenom¬

men wird, beträgt zehntausend Stück; außerdem

ist mit Rücksicht auf unvermeidlichen Ausschuß

jedesmal eine Zugabe von 3 Procent beizufügen.

3) Das Couvertpapier muß weiß oder doch so wenig

gefärbt? sein, -.daß die Farbe der Werthstempel
nicht beeinträchtigt wird.

4) Vor der Entnahme der abgestempelten Couverts

ist, außerdem Betrage der Werthstempel, der
Kostenbetrag für das Abstempeln mit 17'/, Sar.

pro 1000 Stück zu berichtigen.v) Gestempelte Streifbänder.

Bei einzelnen größeren Postanstalten werden ge-

stempelte Streifbänder zu ^/s Sgr. bz. zu 1 Kr. zum

Verkauf gestellt. Der Absatz findet nur in Partien zu
je 100 Stück statt, und zwar mit einem Zuschlage von

3i/z Sgr. bz. von 13 Kr. pro'100 Stück. Der Preis
beträgt hiernach:

für 100 Streifbänder ä i/s Sgr. 36 Sgr. 10 Pf.,
für 100 Streifbänder ä 1 Kr. . 1 Gulden 53 Kr.

Verkauf von Formularen zu Correspondmzkanen,zu Postam
Weisungen,'zu Postmandaten oder zu PostbehäudignnzSscheinen.

§. XIX. Bei Entnahme der mit Freimarken be¬

klebten Formulare, zu Correspondenzkarten oder zu

Postanweisungen ist nur der Betrag der Freimarken zu

entrichten; das Formular selbst wird unentgeltliche ge¬

liefert. Nicht mit Freimarken beklebte Formulare zu

Correspondenzkarten oder zu Postanweisungen werden

nur in der nachbezeichneten Anzahl verabfolgt:

Correspondenzkarten zu je 5 Stück für ^Sgr.,
Correspondenzkarten mit bezahlter Rückantwort

zu je 5 Stück für 2/2 Sgr.,

Postanweisungen zu je 5 Stück für Sgr.

Formulare zu Postmandaten, sowie Formulare zu
Postbehändigungsscheinen, können bei den Postanstalten

zum Preise von ^ Sgr. für 5 Stück bezogen werden.

Redlgm im Büreau der ÄömgNchen Regierung. — Düsseldorf, Hofbuchdruckereivon L. Voß rn Tomp.
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